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1. Kapitel: Vorlesungsnotizen 

§ 1   Einführung, Übersicht, Beispiele 

 
Das Jugendstrafrecht findet auf Jugendliche von 10-18 Jahren Anwendung. 

Die Strafen berücksichtigen das jugendliche Alter und haben eher symbolischen Charakter. Zudem 
gibt es Schutzmassnahmen, wenn bei jugendlichen Delinquenten eine besondere Gefährdung besteht, 
z.B. Unterbringung in ein Erziehungsheim. 

Das Jugendstrafgesetz beinhaltet keine Strafbestimmungen, das StGB findet Anwendung. 

Bei „normalen“ Jugendlichen wird eine Strafe ausgesprochen. Die präventive Wirkung steht im Vor-
dergrund. 

Erzieherischer Charakter der Strafen: Das Fehlverhalten soll klar gemacht werden. 

Es gibt keine Verwahrungsmassnahmen. 

Das bisherige Recht wird auch berücksichtigt. 

 

I. Grundsätze des Jugendstrafgesetzes 

Es herrscht eine strafrechtliche Ordnung, nicht ein Jugendwohlfahrtsgesetz. 

Dreifache Zuständigkeit: - Strafrechtliche Seite mit Strafen und Schutzmassnahmen. 

 - Zivilrechtliche Seite. 

 - Öffentlichrechtliche Seite. 

Leitgedanke: Integration durch Erziehung, JStG 2. 

Das Mindestalter von 7 Jahren wurde auf 10 Jahre angehoben, es gibt aber keine Alterskategorien. 

Bisher galt das Prinzip des Monismus. Es konnte entweder eine Strafe oder eine Massnahme angeord-
net werden. 

Heute gilt der Dualismus: Strafe und Massnahme können gleichzeitig verordnet werden. 

Vikariierender Dualismus: Die eine Sanktion ersetzt die andere, für den Fall, dass die eine nicht er-
folgreich ist. 

Die Massnahmen werden ans ZGB angeglichen, ZGB 307ff. Aufsicht, Beistand (persönliche Betreu-
ung). 

Freiheitsstrafen bis zu 4 Jahren werden für schwere Delikte bei Jugendlichen ab 16 Jahren angeordnet, 
JStG 25. Sonst gilt als Obergrenze 1 Jahr. 

Das System der Strafen wurde erweitert und flexibler gemacht. 

Das Jugendstrafrecht enthält neu auch Bestimmungen für das Jugendstrafprozessrecht. 

 

II. Beispiele zum Jugendstrafrecht: 

 
1. Normaler“ Jugendlicher, 15-jährig, ohne schulische Probleme und ohne Probleme zu Hause, 

stiehlt ein grösseres Motorrad und fährt damit herum. 

- Keine Massnahme, da normal entwickelt und normal betreuter Jugendlicher. Es müssen keine 
weiteren Abklärungen gemacht werden.  

- Sanktionsart: Strafe, kein Freiheitsentzug, aber ev. Busse. 



Jugendstrafrecht  Brigitte Lüthi, Manuela Mosimann 

 2 

- Bisher und i.d.R. gilt das Wohnsitzprinzip für die Zuständigkeit. (Bei Erwachsenen: Tatort-
prinzip). 

- Welche Stelle führt die Untersuchung? Es gibt zwei Modelle: 
 1. Jugend-Richter-Modell: Westschweizer-Berner-Modell (Bern) 
 2. Jugend-Anwalt-Modell: Deutschschweizer-Modell 

- Das Prinzip der Trennung von der Untersuchungsfunktion und der Richterfunktion gilt nicht. 
Die Strafe wird gleich von demjenigen gefällt, der untersucht hat. Beim zweiten Modell fällt 
der Jugendanwalt auch gleich die Strafe. 

 

2. Kevin, 17 Jahre, rechtsradikal, besitzt Waffen, hat grundlos Schwule verprügelt, hat sich Zyan-

kali beschafft in der Absicht, dieses in ein Trinkwasserreservoir zu leeren. 

- Sanktionsart: Massnahme, stationäre Massnahme. 

- Untersuchung durch den Jugendrichter, da Kanton Bern. 

- Richterliche Instanz: Bei schweren Fällen muss der Fall bei beiden Modellen vor das Jugend-
gericht. 

- Die vollziehende Behörde ist die Stelle, die auch die Untersuchung durchgeführt hat. 

- Ab 17 Jahren können bei schweren Delikten Jugendliche auch in Einrichtungen für junge Er-
wachsene eingewiesen werden mit pädagogischen und therapeutischen Möglichkeiten. 

 
3. Jürg, 14-jährig, begeht einen kleinen Ladendiebstahl. Wenn die Eltern den Jugendlichen genü-

gend bestrafen, kann von einer Sanktion abgesehen werden. Die Eltern müssen darlegen, wie 

sie die Situation geregelt haben und der Jugendliche etwas gelernt. 

 Gestützt auf das mangelnde öffentliche Interesse wird von einem Verfahren abgesehen werden. 
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§ 2  Jugendkriminalität 

I. Kriminalstatistik der Schweiz 

Bundesamt für Statistik: www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/rechtspflege.html 

Bundesamt für Polizei: www.bap.admin.ch/d/archiv/index.htm 
Weitere Statistiken: www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/dokumentation/statistiken.html 

 
Jugendkriminalität (wie Erwachsenenkriminalität) rückläufig. Häufigste Delikte sind (in dieser Rei-
henfolge) Diebstahl, Drogenkonsum, Körperverletzung und die Fahrzeugentwendung. Im Verhältnis 
zu den Erwachsenen sind die Jugendlichen bei der Fahrzeugentwendung, Erpressung und der Brand-
stiftung eher beteiligt. Am seltensten bei Tötungen. 

Alle männlichen Jugendlichen begehen einmal (leichte) Delikte – breite Streuung, keine Konzentrati-
on auf bestimmte Täter. Normal ist im statistischen Sinn, dass männliche Jugendliche Delikte bege-
hen, statistisch nicht normal ist, dass sie dabei erwischt werden und ein Verfahren eingeleitet wird. 
 

JUGENDSTRAFURTEILE: Überblick 2005 (altes Strafgesetzbuch!) 
Insgesamt 14'106 
Geschlecht (in%) 
Männlich 79.3% 
Weiblich 20.7% 
Altersgruppe (in %)  
Unter 15 Jahre 22.5% 
Ab 15 Jahre 77.5% 
Nationalität (in %)  
Schweizer 62.7% 
Ausländer mit Wohnsitz 29.9% 
Asylsuchende 4.4% 
Ausländer ohne Wohnsitz 2.8% 
Tätigkeit (in %)  
Schule 62.9% 
Lehre 17.1% 
Erwerbstätig 2.8% 
Arbeitslos 6.2% 
Ohne Angaben 11.0% 
Gesetze (in %) 
Strafgesetzbuch (StGB) 65.0% 
Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 32.1% 
Strassenverkehrsgesetz (SVG) 14.1% 
Gesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG) 3.1% 
Sanktionen (in %)  
Erziehungsmassnahmen 3.9% 
Strafen 87.4% 
Aufschub des Entscheids (heute nicht mehr) 1.0% 
Absehen von Strafen und Massnahmen 8.0% 

Quelle: BFS – JUSUS 
 

 

- Durchschnittlicher Anteil von Jugendlichen an den bekannten begangenen Delikten: ca. 20%. 

- Der Diebstahl wird von Jugendlichen am häufigsten begangen. Drogenkonsum, Körperverlet-
zung und Fahrzeugentwendung sind weitere häufig begangene Delikte. 



Jugendstrafrecht  Brigitte Lüthi, Manuela Mosimann 

 4 

- Raub, Erpressung, Brandstiftung werden häufiger von Jugendlichen begangen als von Er-
wachsenen. 

- Tötungen werden von Jugendlichen selten begangen.  

- Schwarzfahren, leichter Diebstahl, Strassenverkehrsdelikte, Cannabiskonsum: Diese Delikte 
werden beinahe von allen Jugendlichen einmal begangen. Vor allem die männlichen Jugendli-
chen delinquieren. Viele werden aber gar nicht ermittelt. 

- Mittelschwere Delikte wie Diebstahl und Körperverletzung, werden zwar häufig begangen, 
verteilen sich aber nicht gleichmässig auf alle Jugendlichen. 

- Umfrage bei 20-jährigen Männern: Die Männer begingen im Durchschnitt 7,3 leichte Delikte 
pro Jahr. 

- Mehr als die Hälfte der Delikte wurde von ca. 10% der Männer begangen. 

- Modell des Abgewöhnens: Änderung des Verhaltens durch Abgewöhnen – Eine Verhaltens-
änderung ist zu vergleichen mit dem Abgewöhnen des Rauchens, Änderungen der Essge-
wohnheiten u. ä. …  
Der Abbruch krimineller Karrieren ist oft mit Rückfällen verbunden, bei Jugendlichen ist die 
Abgewöhnung jedoch möglich und wahrscheinlich. 

- Grosse Umfrage in den USA: Der Verlauf, ob man von der Kriminalität weg kommt, hing von 
der Integration und von der Motivation ab:  
   -  Feste Beziehung(en). 
   -  Befriedigende Arbeit,  
   -  Militärdienst 

- Eine kleine Gruppe begeht viele schwere Delikte. Daher ist es sinnvoll, die Ressourcen auf 
diese zu beschränken. 

- Episodenhafte, normale Delinquenz: Alltagdelikte werden von fast allen Jugendlichen began-
gen. Diese Art von Delinquenz wächst sich mit dem Alter heraus. 

- Schwerere Delikte: Keine Spontanbewährung; man muss die Jugendlichen erziehen, Schutz-
massnahmen stehen hier im Vordergrund. Kein Jugendlicher ist ein „hoffnungsloser“ Fall. Das 
soziale Umfeld wird miteinbezogen. 

Zur Verurteiltenstatistik: 

- Rund 80% der verurteilten Jugendlichen sind Männer. 

- Altersgruppen: Unter 15 Jahren: 22,5% ; Ab 15 Jahren: 77,5% 

- Nur wenige Jugendliche müssen sich einer Massnahme unterziehen. Viele Delikte sind Baga-
telldelikte. 

- Wenn die Jugendkriminalität steigt, dann befürchtet man, dass auch allgemein die Kriminalität 
zunimmt. 

- Es gibt immer wieder Jahre, in denen die Kriminalität zunimmt und dann wieder abnimmt. 

Die Gewaltdelikte haben zugenommen. Menschen sind heute eher bereit, Gewalt anzuwenden. Es 
werden aber auch eher Anzeigen gemacht. Opfer sind oft Jugendliche. Also auch Erwachsene werden 
gewalttätiger. 

Fazit: Wenn eine kleine Gruppe für die schweren Delikte verantwortlich ist, muss man sich auf dies 
konzentrieren, insbesondere, weil bei Delinquenten leichter Delikte oft Spontanbewährung einsetzt. Es 
bedarf dann lediglich einer Reaktion, welche dem Jugendlichen klarmacht, dass sein Verhalten nicht 
toleriert wird. 

Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt keine Voraussicht, welcher Jugendliche sich künftig bes-
sern wird und welcher nicht: Keine Prognosemittel – deshalb muss allen eine Chance gegeben werden 
und eine soziale Integration gefördert werden.  



Jugendstrafrecht  Brigitte Lüthi, Manuela Mosimann 

 5 

II. Gründe für Zunahme von Gewalt 

1. Einflüsse von Medien 

Darstellung der Täter immer als positiv, die Folgen der Opfer wird nicht dargestellt. Vor allem männ-
liche Jugendliche haben oft unkontrollierten Zugang zu Medien. Die Medien haben auf manche Ju-
gendliche direkt einen Einfluss (Gewaltdarstellungen). 

2. Veränderte Lebensbedingungen der Jugend 

Schwieriger Einstieg ins Berufsleben, grössere Freiräume (d.h. Zugang zu Suchtmitteln), Zunahme 
von Peer-groups (Anschluss an eine Gruppe, welche negative Tendenzen verstärkt). 

3. Migration 

Hier geht es nicht um das Ausländerproblem! Die Verpflanzung von Jugendlichen löst eine Krise aus. 
Hier ist die Betreuung wichtig. 

Behütete Jugendliche haben weniger Probleme. 

Eltern sind aber vielfach überfordert, sie können den Jugendlichen bei der Integration nicht helfen. 

4. Wertdefizite 

Das Problem liegt nicht im Wandel als solchem, sondern in der Geschwindigkeit. 

Viele Jugendliche verlieren die ethische Orientierung. 

5. Anspruchshaltungen 

Heute: Wohlfahrtsstaat, die Wünsche gestiegen, es besteht eine Kluft zwischen Erhofftem und Rea-
lem. Notfalls versuchen Jugendliche, Erhofftes mit Gewalt zu erreichen. 

6. Sensation seeking 

Gab es früher auch schon. 

Betroffene Jugendliche haben ein unstillbares Verlangen nach Neuem, müssen ständig etwas errei-
chen, suchen den Thrill in legalem und auch im illegalen Bereich. Die Leute sind impulsiv und neigen 
zu Aggressivität.  

Diese Jugendliche haben neurologische Defizite und einen niedrigen Serotoninspiegel. 

7. Gewaltmentalität der Täter 

Täter rechtfertigen ihre Gewaltbereitschaft mit Erklärungen und ihrer Mentalität. „Er hat mich dumm 
angekuckt, er hat es somit verdient, dass ich mich wehre.“ 

Dies bezeichnet man als die Neutralisierungstechnik. 

Solange der Jugendliche seine Mentalität behält, wird er immer wieder gewalttätig werden. 

III. Ansätze für die präventive Verhinderung von Jugendgewalt 

Die heutigen Betreuungsprogramme haben Ansätze zu Kinder- und Elternbezogener Prävention. 
Kombinierte Programme führen zum Erfolg. Den Eltern wird beigebracht, zu erziehen und eine Linie 
einzuhalten. Begründer: Zipps/Olevs. 

Kinder-/Elterntrainings, Schulsozialarbeit (vermittelnd, aber auch in Einzelarbeit mit den Tätern), 
Kontrolle (überwachend und Sozialkontrolle), communities that care (USA), schulische und persönli-
che Entwicklung fördern.   
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Die Massnahmen müssen in jedem Fall durchgesetzt werden, so dass dem Jugendlichen klar wird, dass 
sein Verhalten nicht toleriert wird. 

Ziel: Tatgelegenheiten minimieren. 

§ 3  Psychologische und psychiatrische Grundlagen 

I. Altersstufen aus psychologischer Sicht 

Früher wurden Kinder als junge Erwachsene mit Defiziten angesehen. Heute ist anerkannt, dass es 
sich um Menschen in einer eigenen Phase handelt. Rousseau zeichnete das erste Mal eine Stufenlehre 
auf. So gibt es von verschiedenen Psychologen verschiedene Einteilungen. 

Es ist jedoch zu beachten, dass die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Wirklichkeit nicht 
geordnet von sich geht, sondern sich individuell in verschiedenen Schüben ausdrückt (teilweise im 
Entwicklungsstadium auch wieder zurück!). Dieser Tatsache wird Rechnung getragen, indem man die 
Entwicklung in Fähigkeit anschaut: intellektuelle, körperliche, emotionale und moralische Entwick-
lungen werden einzeln betrachtet.  

10-14 Jahre:  Allenfalls leichte symbolische Strafen 

ab 15 Jahren: Härtere Strafen 

ab 18 Jahren: Erwachsenenstrafrecht 

� Stufenmodell 

 

Mit Rousseau kam die Stufenlehre auf: 

Wichtige Namen: Freud, Piagt, Remplein, Havighurst, Erikson, Kohlberg. 

- Kleinkindphase 

- frühe Kindphase 

- Vorpubertäre Phase 

- Pubertät 

- … 

 

Das Stufenmodell ist auch heute noch relevant. Es wird aber auch kritisiert. 

Kritik am Stufenmodell: 

Es sei schematisch für alle Menschen gleich, die Entwicklung sei kontinuierlich, die eine Stufe baut 
auf der anderen auf. Es gibt aber Entwicklungen, bei denen die eine Stufe vorweggenommen wird. 

Besser ist es, die Fähigkeit in einzelnen Lebensbereichen zu betrachten, z.B. die moralische Entwick-
lung. 

 

Rein deskriptive Stufen: 

Säuglingsalter, 1. Lebensjahr 

Kleinkindalter, 1 - ca. 5 Jahren 

Grosskindalter, 5 – 11/12 Jahren 

Jugendalter (mit Vorpubertät, Pubertät und Adoleszenz), 11/12 – ca. 18 Jahren 

Junges Erwachsenenalter 
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Bezüglich der moralischen Entwicklung wurden 3 verschiedene Levels bezeichnet: 

Level 1: Das Kind ist stark an Strafe und Belohnung orientiert. 

- Es will eine Strafe vermeiden. 

- Es will die Belohnung bekommen.  

Level 2: Man orientiert sich stärker an Regeln und am Verhalten anderer Personen. 

- Das Kind möchte die anderen beeindrucken, zeigen, dass es sich an Regeln hält. 

- Das Kind orientiert sich an Vorbildern. 

Level 3: Dieses Level wird teilweise auch von Erwachsenen nie erreicht. 

- Sozialer Kontrakt: Es wird sich so verhalten, wie es vom Handelnden als richtig angesehen 
wird und/oder so, wie es allgemein als richtig angesehen wird. 

- Es werden persönliche Ansichten entwickelt: Moralische Wertentscheide sind massgebend. 

1. Risiko der Sozialisation 

- Risiken der Familie: strukturelle Merkmale (Haushaltsgrösse, Anzahl Kinder, Scheidungen, 
Arbeitslosigkeit) und sozioökonomische Variablen (Wohlstand, Einkommen) haben keinen 
Zusammenhang mit Jugendgewalt!  
Einfluss hat die Harmonie, Wärme, Geborgenheit in der Familie und das Erziehungsverhalten 
der Eltern (ist es aggressiv? Ist es sehr wechselhaft – manchmal laisser-faire, manchmal stren-
ge Regeln?)…  
Eine Aussage wie „Gewaltopfer und Opfer sexueller Übergriffe wenden eher Gewalt an.“, ist 
nur eine Wahrscheinlichkeitsaussage.  

- Multiproblem Milieu: Spielt vor allem in Ländern mit Slums und Ghettos eine Rolle. 

- Schulische Faktoren: Die Grösse der Schule, die Lage, etc. spielen keine Rolle! Vielmehr ist 
das Verhalten der Lehrkräfte entscheidend und die Zusammensetzung der Klassen. Entschei-
dende Faktoren sind also:  
  -  Klassenklima 
  -  Konsequentes Lehrkraftverhalten 
  -  Schule und gesellschaftliche Werte 
So sind gemäss Studien auch meistens nicht ganze Schulen von Jugendgewalt mehr betroffen 
als andere, sondern finden sich in Schulklassen Unterschiede. Neigen mehrere Schüler in einer 
Klasse zu aggressiven Haltungen, Schwänzen, Leistungsversagen, Schulabbrüchen, so hat dies 
einen negativen Einfluss auf die ganze Klasse (vgl. Studie von Kassis). 

- Peergruppen: Sie können positive Einflüsse auf das soziale Verhalten des Jugendlichen haben, 
oftmals handelt es sich aber um Gruppen mit einem grossen Hang zur Gewalt. Viele Jugendli-
che geben zu, sich einer Peer-group angehörig zu fühlen. Durch die Gruppendynamik wird das 
Gewaltpotenzial erhöht. Die Mentalität wird durch gewaltfreudige Jugendliche verstärkt. 

- Migrationsprobleme: Problem ist nicht der Ausländer selbst, sondern die neue Situation und 
die Hilflosigkeit, sich in dieser zurechtzufinden. 

2. Psychische Verhaltensstörungen  

werden in einem Schema aufgelistet (F00 – F99) [vgl. unten II.].  

Diagnosen über die Psyche eines Jugendlichen sind mit Vorsicht zu geniessen und sind zurückhaltend 
zu formulieren.  
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3. Wie wirken Strafen? 

Strafen als solche sind nicht Erziehung. Die Verarbeitung des Konflikts, welche die Strafe verursacht, 
kann erzieherisch verarbeitet werden. Strafen werden deshalb heute zutreffender im Jugendstrafrecht 
Normen und Grenzen oder Konfliktbearbeitung genannt. 

Mit der Grenzziehung als solche ist keine Erziehung erreicht, sondern erst die Befassung mit dem 
daraus entstehenden Konflikt (affektive Berührung). 

Der Jugendliche muss sich bei der Bestrafung als Subjekt behandelt fühlen, er muss einsehen, dass 
nicht er als Person nicht toleriert wird, sondern sein Verhalten. Strafe sühnt ein Verhalten, nie eine 
Person. Zudem soll der Jugendliche die Strafe akzeptieren können (d.h. nicht damit einverstanden sein 
oder sich etwa bedanken, sondern im Zusammenhang mit dem Fehlverhalten stehen). 

Überschiessende Verbote haben eher eine schädigende Auswirkung auf die Jugendlichen. 

A. DIE STRAFE MUSS ALS GRENZZIEHUNG SPÜRBAR SEIN. 
Strafe: bewusstes Zufügen eines Übels 

Wirkung: Grenzen setzen. Mit der Grenzziehung wird keine Erziehung erreicht, sondern sie stellt die 
Befassung (affektive Berührung) mit dem daraus entstehenden Konflikt dar.  

Es kann auch eine symbolische Strafe sein, sie muss aber spürbar sein. 

Ziel: Unterdrückung eines unerwünschten Handelns. 

Besser: Kurze Arbeit verordnen und auch durchführen, als lange, aber bedingte Arbeit anordnen. 

Heute geht es eher um Konkfliktbearbeitung. Man erkannte auch, dass die Strafe allein nicht genügt. 

B. VERHALTENSALTERNATIVEN MÜSSEN VERFÜGBAR SEIN. 
Jugendliche haben Machtbedürfnisse, Bedürfnisse nach Abenteuer. 

Es gilt, Alternativen zu finden, diese Bedürfnisse zu befriedigen, ohne auf die Gewalt zurückzugreifen. 

C. DIE BESTRAFUNG MUSS NACHVOLLZIEHBAR SEIN. 
Das Verbot muss eindeutig und klar, transparent sein. Die Strafe muss sich auf das Verbot beziehen, 
nicht den Mensch als solchen abwerten. Der Jugendliche muss sich als Subjekt fühlen. Der Jugendli-
che muss erkennen, dass sein Verhalten sanktioniert wird und nicht er selbst. Die Strafe sollte zu einer 
Einsicht führen.  

D.  DIE STRAFE MUSS RASCH ERFOLGEN. 
Die Strafe muss in einem engen zeitlichen Verhältnis zur Tat stehen. Dies gilt auch für Erwachsene, 
aber vor allem für Jugendliche. 

E. DIE BESTRAFUNG MUSS KONSEQUENT ERFOLGEN. 
Auf jeden Normverstoss muss reagiert werden. Falls dies nicht geschieht, verliert die Norm an Bedeu-
tung. Wichtig ist, dass eine Missbilligung erfolgt. 

Die Art der Reaktion ist nicht entscheidend. 

Auch die Gründe für den Straferlass müssen dargelegt werden. 

Schädlich sind überschiessende Verbote, die durch Inkonsequenz gemildert werden. Wenn dann doch 
ein Jugendlicher bestraft wird, empfindet dieser das als Schicksalsschlag, wieso werden die anderen 
nicht bestraft, die doch das Gleiche tun. Somit verliert die Norm an Geltungskraft. 

F. RISIKO EINER OBERFLÄCHLICHEN ANPASSUNG. 
Besonders dann, wenn inkonsequent Strafen verteilt werden. 
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G. STRAFE KANN VERHÄRTUNG BEWIRKEN. 
Eine Strafe kann Angst und Wut auslösen, ein Jugendlicher weicht der Strafe aus. 

Jugendliche sind der Autorität ausgeliefert, sie versuchen ihr auszuweichen. 

H. STRAFE KANN ZU EINEM STATUSGEWINN FÜHREN. 
Eine Strafe kann die Bedeutung eines Ritterschlags erlangen. 

Bsp: Ein Rechtsradikaler wird bestraft, sein Status wächst, er wird als Märtyrer betrachtet. 
Seine Akzeptanz in der Gruppe wächst, die Strafe wird als Belohnung betrachtet. 

Diese Wirkung soll verhindert werden. Die Strafe soll zur Einsicht führen. Dies ist nur mög-
lich, wenn der Betroffene das Verbot versteht und das Verfahren akzeptiert. 

Der Jugendliche soll spüren, dass die Reaktion seinem Verhalten gilt, nicht seiner Person, er muss im 
Verfahren respektiert werden. 

Bei der Festlegung der Strafe muss auf die individuelle Wirkung der Strafe geachtet werden. 

II. Häufige psychiatrische Komplikationen 

Internationale Klassifikationen: DSN 4, ICD 10. 

Damit werden einzelne Störungen beschrieben und definiert, darunter auch physische Krankheiten: F 
00 – F 99. Das sind alle Klassifizierungen, auch für Erwachsene. Die Entwicklungsstörungen haben 
die Nummer F 8 und F 9, das sind die Verhaltens- und emotionalen Störungen, diese sind speziell auf 
Jugendliche zugeschnitten. Diese Störungen beginnen oft in der Jugend. 

Bei Jugendlichen sind solche Störungen schwer zu diagnostizieren, weil sie oft von der Entwicklung 
überlagert werden. 

F 8 und F 9 können sich ab dem 12. Altersjahr manifestieren. Statt von Psychosen spricht man eher 
von Adoleszenzkrisen. Diese können erst noch zu Störungen führen. 

§ 4  Prinzipien des Jugendstrafrechts 

I.  Strafrechtliche Ordnung 

Das Jugendstrafrecht ist eine strafrechtliche Ordnung. Bei der Revision des Jugendstrafrechts disku-
tierte man darüber, auch zivilrechtliche und öffentlichrechtliche Bestimmungen zu integrieren. 

Ablehnungsgründe für die Integration der Jugendstrafnormen im StGB: 

- Der Bund hat nicht die Kompetenz, die Jugendbestimmungen zu integrieren 

- Mit der Selbständigkeit des JStG soll das Bewusstsein der Jugendlichen gestärkt werden.  

- Das Jugendwohlfahrtsgesetz wäre zu wenig leistungsfähig, da das Bedürfnis zu leichten Stra-
fen bestehen würde. 

 � Folge: - Ausrichtung nur auf Jugendliche. 
 

   - Die Eltern können nur nach StGB 305 bestraft werden, wenn sie sich am De-
    likt beteiligt haben, wenn sie die Jugendlichen beschützen wollen. 
 

   - StGB 219: Wenn die Eltern die Elternpflichten verletzen.     

   - StGB 333: Wenn die Eltern die Aufsichtspflichten verletzen. 

II.  Sonderstrafrecht 

Das JStG ist lex specialis, das ausschliesslich für Jugendliche angewendet wird. 

Das Sonderstrafrecht wird stärker betont, da die Jugendstrafnormen in einem eigenen Gesetz sind. 



Jugendstrafrecht  Brigitte Lüthi, Manuela Mosimann 

 10

Die Verbotstatbestände des Erwachsenenstrafrechts (StGB) sind auch für die Jugendlichen anwendbar. 
Es gibt keine Verbotstatbestände, die nur für Jugendliche bestimmt sind. 

Früher gab es zwei Altersgruppen, zwei Sanktionssysteme. 

Heute gibt es nur eine Altersgruppe, Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren. Jugendliche unter 10 
Jahren werden nicht bestraft. Eventuell kommen zivilrechtliche Kindesschutzmassnahmen für Jugend-
liche unter 10 Jahren zur Anwendung oder auch stationäre Unterbringung in den gleichen Heimen wie 
jene, die Delikte begingen. 

Die Unterscheidung zwischen Kinder und Jugendlichen ist weggefallen, sie besteht aber faktisch wei-
ter.  

Die Jugendlichen unter 15 Jahren werden nur zu einer persönlichen Arbeitsleistung bis zu 10 Tagen 
bestraft. Persönliche Arbeitsleistungen über 10 Tagen, Busse, Geldstrafe und Freiheitsstrafe sind für 
Jugendliche unter 15 Jahren nicht anwendbar. 

Die Maßnahmen sind für beide Altersgruppen anwendbar. 

Ab 18 Jahren gilt das Erwachsenenstrafrecht, vgl. JStG 3. Die neuere Regel wird dazu führen, dass 
häufiger Erwachsenenstrafrecht angewendet wird.  

JStG 1: Grundsätze des Erwachsenenstrafrechts sind auch im Jugendstrafrecht anwendbar. Wichtig 
sind vor allem StGB 56 und 56a: Es gilt das Verhältnismässigkeitsprinzip. 

1. Frage:    Welches Recht ist anwendbar? 

2. Frage:    Welches Verfahren ist anwendbar? 

Das JStG oder das StGB? Meist das StGB. 

Regel: Wann die schwereren Delikt begangen wurden: unter 18 Jahren � JStG 

       über 18 Jahren � StGB 
 

III. Täterbezogenes Strafrecht 

Die spezialpräventive Zielsetzung ist der vordergründige Zweck des JStG. 

Weitere Ziele: 

 - Grenzziehung 

 - Rückfallverhütung 

Die Strafe soll Anlass sein, sich mit dem Täter auseinanderzusetzen. Das strafbare Verhalten hat eher 
Symptomcharakter. Die Persönlichkeit und der Entwicklungsstand des Täters sind massgebend für die 
Strafe, nicht die Tat. 

Die Strafe ergibt sich aus dem positiven Verhältnis des Jugendlichen und seinen Lebensverhältnissen. 
Deshalb ist das JStG täterbezogenes Strafrecht, das StGB tatbezogenes Strafrecht. 

Für das täterbezogene Strafrecht ist eine Persönlichkeitsabklärung nötig, JStG 9. 

Es ist nicht in allen Fällen zumutbar, da es sich um einen schweren Eingriff handelt. 

Bei leichten Fällen wird in der Praxis oft auf eine Persönlichkeitsabklärung verzichtet. 

Man geht oft von einer normalen Entwicklung aus.  

Bei schweren Delikten spielt die Tat eine Rolle; für die langen Freiheitsstrafen spielt das Delikt eine 
grosse Rolle, sie sind nicht nur täterbezogen. � Sie sind generalpräventiv bezogen, sie sollen verdeut-
lichen, dass solches Verhalten geahndet werden. 

Der Begriff „Täterstrafrecht“, wie Stratenwerth in seinem Buch AT II verwendet, ist eigentlich falsch. 

Auch bei den leichten Delikten erfolgt nicht nur eine täterbezogene Sanktion.  
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Fazit: Die Relation zur Tat muss gewahrt werden. Z.B. bei einer schweren Tat kann man nicht nur mit 
einer leichten Sanktion bestrafen, auch wenn dies erzieherisch sinnvoll wäre. Daher spricht man nicht 
von „Täterstrafrecht“ (wie bei Stratenwerth), sondern von täterbezogenem Strafrecht.  

IV.  Der Erziehungsgedanke 

Siehe dazu auch JStG 2. 

Eine Meinung sagt, dass das JStG auf die Erziehung gerichtet ist. Im Kommentar zum JStG wird die 
Erziehung in den Vordergrund gestellt. 

Diese Meinung ist einseitig und ideologieverdächtig. 

JStG 21, die Liste ist abschliessend. 

Die Bestrafung ist die Regel, die Strafbefreiung bildet die Ausnahme. 

Auch die Abschreckungswirkung spielt eine Rolle. Z.B. dann, wenn keine Massnahme möglich ist, 
wenn ein Jugendlicher beispielsweise im Ausland lebt (Massnahmen erfordern einen Wohnsitz in der 
Schweiz). In diesem Fall wird eine Strafe mit besonders abschreckender Wirkung ausgesprochen. 
Somit gibt es nicht nur Erziehungssanktionen. 
 

Im Weiteren besteht bei stärkeren Strafen der Gedanke der Übelszufügung als Tatausgleich. 
 

Die Strafe gilt als Grenzziehung, als Möglichkeit der erzieherischen Auseinandersetzung. Die Strafe 
ist nicht dazu da, um eine Person zu demütigen. 

Bei längeren Freiheitsstrafen kann man diese nicht mehr erzieherisch begründen. Hier spielt die Gene-
ralprävention eine grosse Rolle.  
 

In der Praxis wird der Erziehungsgedanke überzogen. Das Gesetz schreibt keine Anforderungen an die 
pädagogische Fähigkeit der Behörde. 
 

Das Verfahren soll ein moralisches sein, es soll dem Jugendlichen zeigen, was er falsch gemacht hat. 
Das Verfahren soll bereits Teil der erzieherischen Auseinandersetzung sein. Der Jugendliche soll auf 
seine Verantwortung angesprochen werden, das Verfahren soll ihm zeigen, dass er ernst genommen 
wird, dass er ähnlich wie ein Erwachsener behandelt wird. 

Zusammenfassend:  

Das Jugendstrafrecht hat in erster Linie die Aufgabe, Werte und Normen zu schützen. Hier hat der 
erzieherische Gedanke viel Raum.  

In zweiter Linie werden die erzieherischen Aufgaben in den Vordergrund gestellt. 

In JStG 2 wird der Grundsatz festgehalten (Schutz und Erziehung des Jugendlichen), dann aber nicht 
weiter ausgeführt.  

Zudem: Mangelnde pädagogische Fähigkeiten der Behörden. 
 

V.  Mehrspurigkeit 

Neben den Strafen sind auch Massnahmen vorgesehen � 2-spuriges Sanktionssystem. 

Im alten Jugendstrafrecht wurde immer zuerst die Massnahme geprüft. Heute gilt JStG 10: Wenn die 
Voraussetzungen erfüllt sind, ist die Massnahme zwingend. In den meisten Fällen werden Strafen al-
lein ausgesprochen, da es sich um „normale“ Jugendliche handelt.  

In der Schweiz wurde das dualistisch-vikariierende System eingeführt, dies hatte aber keine Ände-
rung zur Folge. 

Dualistisch: Falls die Strafe nicht genügt, kann die Strafe durch eine Massnahme ergänzt werden. 



Jugendstrafrecht  Brigitte Lüthi, Manuela Mosimann 

 12

Vikariierend: Die eine Sanktion ersetzt die andere. 

Zuerst wird die Massnahme vollzogen. Falls sie keinen Erfolg verspricht, kann wieder 
auf die Schiene der Strafe umgesattelt werden. Dies gilt aber nur bei einer stationären 
Massnahme. 

Ambulant: Strafe und Massnahme werden durchgeführt. Die Massnahme kann neben der Strafe 
angeordnet werden. 

Verhältnis von Strafe und Massnahme ist seit der Revision von 2007 dualistisch-vikariierend.  

Ausnahme: StGB 64: Verwahrung; sie ist neu kumulativ ausgestaltet: Die Verwahrung wird anschlies-
send an die Strafe angehängt.  

 

Die kumulative Anwendung wird im erweiterten Strafrecht angewandt. 

Das dualistisch-vikariierende System gilt auch im Jugendstrafrecht. 

Ausnahme: JStG 21 I a ist monistisch. Von einer Strafe kann abgesehen werden, wenn der Erfolg der 
Massnahme gefährdet ist.  

Generelle Ausnahme: Bei fehlender Schuldfähigkeit wird nur die Massnahme durchgeführt. 

Heute wird eine Massnahme neben der Strafe ausgesprochen. 

Neu gibt es das Mediationsverfahren im JStG, welches für leichtere Delikte anwendbar ist. JStG 8 I: 
Ausgleich zwischen Täter und Opfer. 

Die Lehre spricht hier von einer „dritten Spur“. � Dreispuriges-System. 

 

VI.  Verhältnismässigkeitsprinzip 

Wenn eine Massnahme erforderlich ist, muss noch geprüft werden, ob sie zivilrechtlich oder straf-
rechtlich durchgeführt werden soll. 
 

Grundpfeiler des Rechtsstaates. Ohne Verhältnismässigkeitsprinzip könnte auch ein Bagatellfall straf-
rechtlich sanktioniert werden. 

Aufsichtspflicht der Kantone wurde verstärkt.  

Früher war es nötig, das Verfahren auf dem strafrechtlichen Weg durchzuführen, da die Zivilbehörden 
nicht genügend ausgebildet waren. Heute ist es besser, die Massnahmen auf dem zivilrechtlichen Weg 
zu vollziehen.  

Die Massnahme richtet sich nach der Gefährlichkeit des Täters. Das Verhältnismässigkeitsprinzip setzt 
Grenzen für das Ausmass der Massnahme. 
 

Ausnahme: Im Bereich der Strafen haben wir im Strafrecht das Verschulden als Anknüpfungspunkt. 

Verhältnismässigkeitsprinzip: Schafft Grenze für das Ausmass der Massnahme, denn die Mass-
nahme ist an das Gesetz gebunden. Die Freiheitsbeschrän-
kung/Massnahme ist in einem angemessenen Verhältnis zur Gefahr, 
die ohne die Massnahme besteht, anzuordnen. (Das Verhältnis zu 
künftigen möglichen Delikten ist also massgebend) „Man soll nicht 
mit Kanonen auf Spatzen schiessen.“ 

Es gilt die Subsidiarität: Im Zweifel ist die leichtere Massnahme anzuordnen, wenn diese auch zum 
gleichen Ergebnis führt, auch wenn die schwerere Massnahme auf den ersten Blick der Proportionali-
tät auch angemessenen wäre. 

Ob das Verhältnismässigkeitsprinzip im JStG gilt, war eine umstrittene Frage. � BGE 117 IV 9 
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JStG 1: Das StGB ist anwendbar, StGB 56, 56 a. 

Entscheidend ist aber nicht das begangene Delikt, sondern die zu erwartenden. 

StGB 60, 61 keine Konnexität; Die Problematik der Konnexität im Zusammenhang mit dem Verhält-
nismässigkeitsprinzips müsste neu diskutiert werden. 

Die Meinung von Prof. Aebersold: Eine Massnahme nach Zivilgesetzbuch sollte durchgeführt werden, 
wenn anlässlich eines Bagatelldeliktes festgestellt wird, dass Handlungsbedarf besteht, aber nicht im 
Zusammenhang mit dem begangenen Delikt. (Mit anderen Worten: Der Täter begeht ein Bagatellde-
likt. Bei der Untersuchung werden z.B. Entwicklungsstörungen festgestellt, die aber nicht zusammen-
hangen mit dem begangenen Delikt. Die Entwicklungsstörungen werden losgelöst vom Fall „zufällig“ 
entdeckt.) Hier fehlt die Konnexität.  

Dort wo zivile Gründe im Vordergrund stehen, sollten auch zivilrechtliche Massnahmen durchgeführt 
werden. Strafrechtliche Massnahmen sollten nur dann angeordnet werden, wenn die Prävention im 
Vordergrund steht. 

Die jugendstrafrechtlichen Massnahmen sollen darauf beschränkt werden, künftige Delikte zu vermei-
den. 

VII.  Opportunitätsprinzip 

Beim Jugendstrafrecht gilt das Opportunitätsprinzip; es soll kein Verfahren durchgeführt werden, 
wenn kein öffentliches Interesse besteht. Es gilt, die Verfahren möglichst rasch durchzuführen, des-
halb auch die kurzen Verjährungsfristen. 

JStG 36, 37; JStG 21 

Nie soll das Jugendstrafverfahren dem Selbstzweck dienen. 

VIII.  Organisation 

Bei allen Verfahren sollten die Behörden verselbständigt sein. Die vollständige Trennung von Jugend-
lichen und Erwachsenen ist das Ziel.  

Auf Ebene der Polizei ist die Behörde noch nicht verselbständigt. Das grösste Problem liegt heute in 
der Untersuchungshaft und in der Vollzugsanstalt. 

JStG 6, 27 Es ist vorgeschrieben, aber noch nicht in der Praxis realisiert worden. Es gibt noch keine 
vollständige Trennung von Jugendlichen und Erwachsenen. 
 

§ 5  Das neue Jugendstrafgesetz im Gesamtzusammenhang 

Das Jugendstrafgesetz regelt das materielle Jugendstrafrecht der Schweiz. Es ersetzt die früheren 
Art.82-99 des StGB/alt. Durch die Herausnahme aus dem Strafgesetzbuch und die Regelung in eine 
besondern Gesetz soll die Eigenständigkeit des Jugendstrafrechts noch deutlicher zum Ausdruck ge-
bracht werden. Das Jugendstrafgesetz (JStG) trat am 1.1.2007 in Kraft, gleichzeitig mit der Revision 
des Allgemeinen Teils des StGB (Änderungen vom 13.12.2002), Art.49 JStG. 

Da es sich um ein neues und recht kompaktes Gesetz handelt, wird es in der Reihenfolge der gesetzli-
chen Bestimmungen dargestellt. Gesetzes-Artikel ohne nähere Bezeichnung beziehen sich im Folgen-
den auf das JStG. Wie im Gesetz selbst, wird für die Jugendlichen die männliche Form verwendet. 
Das entspricht insofern der Realität, als ca. 82% der Jugendverfahren männliche Jugendliche betreffen. 

I.  Grundsätze 

Bisher wurde das Jugendstrafrecht im StGB geregelt, seit 1.1.2007 in einem eigenen Gesetz geregelt, 
selbständig. Es ist ein neues und relativ kompaktes Gesetz, es besteht aus 49 Artikeln und 6 Kapiteln. 

82 % Männliche Jugendliche Delinquenten 

95 % Männliche Jugendliche Delinquenten bei harten Strafen 
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� JStG 1: Gegenstand und Verhältnis zum Strafgesetzbuch 

Es handelt sich um eine abschliessende Aufzählung. 

JStG 1 II c: Verhältnismässigkeitsprinzip ist anwendbar (Art. 56, 56a StGB) 

JStG 1 II k: Übertretung, im JStG besteht die Kombination mit einer Busse nicht (im StGB schon). 

 

� JStG 2: Grundsätze  

Enthält den Kern der Grundsätze für das Jugendstrafrecht, gilt für das ganze Gesetz. 

Wegleitend sind der Schutz und die Erziehung des Jugendlichen. 

Der Schutz ist auch im Zivilrecht in ZGB 307 f. (Kinds- und Jugendschutz) umschrieben: 

- Umfassende Fürsorge 

- Abwehr von Gefahren 

- Berufliche Entfaltung 

- Schaffung von günstigen Entwicklungen 

- Schaffung von günstigen Bedingungen v.a. bei Massnahmen, deshalb heissen die Massnah-
men beim Jugendstrafrecht auch Schutzmassnahmen. Der Schutz steht im Vordergrund. 

Die Erziehung gilt für Strafen und Schutzmassnahmen: Erziehungsstrafen, Warnstrafen (sog. „Denk-
zettelstrafen“). BGE 94 IV 58. 

Die Grenzen sollen aufgezeigt werden, es ist ein Appell an die Jugendlichen, ihr Verhalten zu ändern. 

Es soll keine ausgleichende vergeltende Sühne sein, sondern eine Möglichkeit, sich mit dem Jugendli-
chen zu befassen. Jugendliche sind noch formbar, die Strafe hat eine symptomatische Funktion. Im 
Erwachsenenstrafrecht geht es um Vergeltung. Wenn Jugendliche ein Delikt begehen, erweckt das 
nicht das gleiche Empfinden, wie wenn Erwachsene delinquieren.  

 

Symptomatische Bedeutung der Straftat. Die Wirkung der Strafe ist massgebend, nicht das Verschul-
den: Spezialprävention. 

Im Vordergrund soll die Person des jugendlichen Täters stehen, die Tat rückt in den Hintergrund. � 
Täterbezogenes Strafrecht. Die Person wird aber auch für die Tat bestraft. Bei vierjähriger Freiheits-
strafe steht die Erziehung im Hintergrund. 

Beurteilung: Es ist von der persönlichen Entwicklung auszugehen. 

JStG 2 II, wird in JStG 9 noch verdeutlicht. 

 

� JStG 3: Persönlicher Geltungsbereich 

Geltungsbereich: Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren (früher: ab 7 Jahren) Massgebend ist der 
Zeitpunkt der Tatbegehung, nicht der Zeitpunkt der Beurteilung. Keine Verzögerung des Verfahrens. 

Z.T. führt dies zu widersprüchlichen Ergebnissen. Bsp: Ein Jugendlicher begeht mit 17 Jahren eine 
Tat, mit 20 Jahren wird er zur Verantwortung gezogen. 

Abgeschwächt wird dies durch die Verjährungsfrist in JStG 36. 

Altersgrenze wurde von sieben auf zehn Jahre heraufgesetzt, damit zivilrechtliche Massnahmen nicht 
mehr über das Strafrecht abgewickelt werden können. (Vor der Revision des Kindesrechts im Zivilge-
setzbuch, gab es noch nicht genügende zivilrechtliche Schutzmassnahmen. Mit der Revision im Jahr 
1978 wurden diese ausgebaut.)  

 

Bericht von Michel Cottier (Literaturliste) 
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Das Kindesschutzverfahren richtet sich an die Familie. Das Jugendstrafverfahren richtet sich an die 
Jugendlichen. 

 

Die Altergruppe der ab 15-jährigen Jugendlichen spielt immer noch eine grosse Rolle.  

Erst ab 15 Jahren werden Jugendliche mit harten Strafen bestraft: Busse und Freiheitsstrafe 

 

Strafen, die für Jugendliche unter 15 Jahren möglich sind:  

- Verweis 

- persönliche Leistung bis 10 Tage 

Meist unterstehen sie noch den Schutzmassnahmen wie z.B. der Unterbringung. Bei Massnahmen 
kann man sie für längere Zeit „einsperren“. Es ist fraglich, ob die Einschränkung der Strafe genügt. Es 
ist z.B. nicht möglich, eine Schutzmassnahme an einem Jugendlichen vorzunehmen, der seinen Wohn-
sitz im Ausland hat. 

JStG 3 II: Diese Bestimmung regelt die Übergangskategorie bei 18 Jährigen. Bzgl. Massnahmen kön-
nen entweder das Jugendstrafrecht oder das StGB angewendet werden. Entscheidend sind die Um-
stände. Es ist entscheidend, wann das Verfahren eröffnet wurde. Wenn vor dem 18. Lebensjahr: JStG, 
wenn nach dem 18. Lebensjahr: StGB. 

 

� JStG 4:  Taten vor dem 10. Lebensjahr  

Delikte, die vor dem 10. Altersjahr begangen wurden, werden nicht bestraft. Die zuständigen Behör-
den sind aber verpflichtet, die gesetzliche Vertretung zu informieren. Falls Anzeichen für eine gefähr-
dete Entwicklung vorliegen, muss die Kindesschutzbehörden eingeschalten werden. 

In Deutschland und Österreich gilt die Grenze ab 14 Jahren. 

 

II. Untersuchung (2. Kapitel im Gesetz) 

Der Bundesgesetzgeber hat hier in die Kompetenz der Kantone eingegriffen.  

Behördendefinition: 

Zuständige Behörde: Bezieht sich auf die Untersuchungsbehörde. 

Urteilende Behörde: Gerichtliche Instanzen, in Bern: Jugendrichter. 

Vollziehende Behörde: Vollstreckungsbehörde, in Bern: Jugendrichter. 
 

� JStG 5: Vorsorgliche Anordnung von Schutzmassnahmen 

Die Untersuchungshaft soll ultimo ratio sein. Vorsorgliche Anordnung von Schutzmassnahmen, z.B. 
Unterbringung in einem Erziehungsheim und nicht in der U-Haft. 

 

� JStG 6: Untersuchungshaft  

Vollzug der Untersuchungshaft, Subsidiaritätsprinzip, Jugendliche und Erwachsene sollen in der U-
Haft getrennt sein. Dies ist in den Gefängnissen in der Schweiz nicht gewährleistet, obwohl es in der 
Menschenrechtskonvention deklariert ist. Die Schweiz hat sie unterzeichnet, hat aber immer Vorbehal-
te bringen müssen. 

Jugendstrafrecht: Eine Jugendgruppe soll durch Fachpersonal betreut werden, dem Bewegungsbedürf-
nis der Jugendlichen soll Rechnung getragen werden. Eine Einzelzelle getrennt von den Erwachsenen 
genügt nicht, es ist eine Betreuung nötig. Neu wird möglich sein, die nicht jugendgerechte Unterbrin-
gung anzufechten. Somit stehen die Kantone unter Druck, sie müssen die Vorbehalte aufheben. 
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Nicht ins Gesetz aufgenommen wurden zusätzliche Schutzbestimmungen für die 10-15 Jährigen und 
für die Untersuchungsdauer in der U-Haft von mehr als 14 Tagen.  

Die Verhältnismässigkeit ist hier ausdrücklich genannt: Die Dauer der U-Haft ist so kurz wie möglich 
zu halten. 

Die Möglichkeit des electronic monitoring ist nicht im Gesetz genannt. 

Beachte in diesem Zusammenhang: 

JStG 40 II c: Ein Jugendlicher wird verteidigt, wenn er mehr als 24 Stunden in U-Haft verbringt. Oft 
hat dies präventive Wirkung für die Behörden, dass eine U-Haft nicht mehr als 24 Stunden dauert. 

Zuständig ist die Untersuchungsleitung, nicht die Polizei. Die Polizei kann nicht eigenmächtig ent-
scheiden. Das Verfahren wird obligatorisch eingestellt, wenn JStG 21 I erfüllt ist. 

 

� JStG 7 II: Einstellung des Verfahrens 

 

� JStG 8: Einstellung zum Zweck der Mediation 

Sinn der Mediation: Der Konflikt, der zwischen Täter und Opfer entstanden ist, soll auf privater Ebene 
wieder gutgemacht werden. Das Strafbedürfnis entfällt somit. Dies gilt nicht für schwere oder häufige 
Delikte; hier besteht ein öffentliches Interesse für die Sanktionierung.  

Die Mediation wird nur dort angewandt, wo kein überwiegendes öffentliches Interesse für eine Sankti-
onierung besteht. Es besteht die Möglichkeit der Sistierung des Verfahrens, um eine Mediation zu 
ermöglichen.  

JStG 21 I c: Die Grenzen sind hier viel enger. 

→ Wenn die Mediation erfolgreich ist: Das Verfahren wird definitiv eingestellt. 

→ Wenn die Mediation scheitert: Das Verfahren wird wieder aufgenommen. 

Vorbedingung: Die Tatumstände müssen geklärt sein. Das Delikt muss geklärt und eingestanden 
sein, es handelt sich hier aber nicht ein „Geständnis“ im prozessualen Sinn. Der Täter, das Opfer 
und die Eltern müssen einverstanden sein mit der Mediation. 

In einigen Kantonen wird die Mediation probeweise durchgeführt, es sind aber weitere Regelun-
gen notwendig. 

Die Jugendlichen müssen sich hier mit der Tat auseinandersetzen. 

 
� JStG 9: Abklärung der persönlichen Verhältnisse, Beobachtung und Begutachtung 

Persönlichkeitsuntersuchung: Die persönlichen Hintergründe einer Deliktsbegehung sind abzuklä-
ren. Es ist von der Person des jugendlichen Täters auszugehen. Das Delikt ist nicht Symptom einer 
persönlichen Entwicklung. Deshalb wird v.a. bei leichten Delikten nur eine oberflächliche Untersu-
chung vorgenommen. Dies ist im Interesse der Prozessökonomie, dient aber zum Schutz der Täter und 
dessen Familie. Man geht von „normalen“ Jugendlichen aus.  

Wo eine Massnahme erforderlich ist, ist eine Untersuchung auch stationär möglich. 
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III. Schutzmassnahmen und Strafen (3. Kapitel) 

JStG 10 – 35 sind der Kern des Gesetzes. Dieser Teil des JStG ist in 3 Abschnitte unterteilt: Allgemei-
ne Voraussetzungen, Schutzmassnahmen und Strafen. 

1. Allgemeine Voraussetzungen (1. Abschnitt) 

� JStG 10: Anordnung der Schutzmassnahmen 

- Die Voraussetzungen gelten für alle Schutzmassnahmen 

- Dualistisch: Zwei-spurig: Neben Strafen könne auch Massnahmen angeordnet werden. 

- Vikariierend: Die Massnahme und die Strafe werden angeordnet, die eine Sanktion ersetzt die 
andere. Im günstigen Fall ersetzt die Massnahme die Strafe. Die Zeit der Massnahme wird der 
Strafe angerechnet. Dies gilt nur für stationäre Massnahmen. Die ambulante Massnahme kann 
neben der Strafe vollzogen werden, z.B. Arbeitsleistung. 

- Die Schutzmassnahmen werden nach den Bedürfnissen, nicht nach dem Verschulden ange-
ordnet. Die Grenze wird durch das Verhältnismässigkeitsprinzip gezogen. 

- Die Massnahme muss verhältnismässig sein, d.h. geeignet, erforderlich und zumutbar, in Be-
zug auf die Gefahr, die bestehen würde ohne Anordnung einer Massnahme.   

- Es wird auf eine Gefahr reagiert, die ohne die Massnahme weiter bestehen würde. 

- Ausschlaggebend ist das Bedürfnis nach einer Einwirkung/Veränderung im Zeitpunkt der Be-
urteilung. 

 

JStG: Früher galt das kausale Prinzip, heute das finale Prinzip. 

Das Bedürfnis muss im Zeitpunkt der Tatbegehung vorliegen. 

Im Kanton Bern Vollstreckung durch den Richter. 

Das Gesetz muss die Massnahme konkret umschreiben. 

 
Bei den Schutzmassnahmen gilt das Prinzip, dass die Massnahme jederzeit geändert werden kann. 

 

� JStG 11: Anordnung der Strafen  

- Voraussetzung für die Strafe ist das Verschulden (StGB 47 II: Definition): 
-   Einsichtsfähigkeit 
-   Fähigkeit, das Unrecht einzusehen 
-   Direktions-/Steuerungsfähigkeit 

- StGB 19 ist anwendbar 

- StGB 47 ist anwendbar: Motivation des Täters und Schwere der Tat sind massgebend. 
Die Schuld ist die dem Täter vorwerfbare Schwere der Tat 

- Die Behörde hat grossen Ermessensspielraum 

 
� Stratenwerth AT § 6, RN 48 (Ich glaube vom zweiten Band, AT II)  
 

Unter 15 Jahren: - Als Strafen kommen nur der Verweis und die persönliche Leistung bis zu 10 
 Tagen in Betracht. Kombiniert mit den Schutzmassnahmen gibt das: 

 - 14 verschiedene Strafen (ohne langen Freiheitsentzug)  

 



Jugendstrafrecht  Brigitte Lüthi, Manuela Mosimann 

 18

Ab 15 Jahren: - 32 mögliche Strafurteile 

 - Verweis (mit oder ohne Probezeit) 

 - Persönliche Leistung, in Form von Arbeit oder Kursen, bedingt, teilbedingt, 
  unbedingt 

 - Busse, bedingt, teilbedingt, unbedingt 

 - Freiheitsentzug, bedingt, teilbedingt, unbedingt 

 - 9 mögliche Massnahmen 

� Strafen und Massnahmen kombiniert: 288 Sanktionsmöglichkeiten. Durch 
diese vielen Möglichkeiten kann auf den Jugendlichen individuell eingegangen 
werden, er kann gezielt behandelt werden. Jedoch gibt es Probleme mit der 
Rechtsgleichheit. 

Es besteht der Konflikt zwischen Individualisierung und Gleichbehandlung. 

- Verschulden und erzieherischer Gedanke: nur hier besteht eine Vorgabe für den 
 Richter. 

Vgl. Jenny, AJP 5/2006, p. 536 

 

Beispiel:  

Drei Jugendliche, die sich kennen, haben das gleiche Delikt begangen, aber wohnen in drei verschie-
denen Kantonen. Annahme: Die persönlichen Voraussetzungen sind bei allen gleich. Die drei Strafur-
teile lauten folgendermassen: 

- für den ersten Jugendlichen: 10 Tage Freiheitsentzug bedingt 

- für den zweiten Jugendlichen: Busse von 500 Franken, davon 200 Franken unbedingt 

- für den dritten Jugendlichen: 20 Tage persönliche Leistung unbedingt 

Hinter den drei verschiedenen Urteilen können kriminalpolitische Überlegungen stecken, die man aber 
so in der Urteilsbegründung nicht aufführt. Man wird das Urteil versuchen sachlich zu begründen. 
Daher ist kaum eine Überprüfung möglich.  

Grund für die drei verschiedenen Urteile können aber auch unsachliche Überlegungen sein, z.B. wenn 
der Richter auf ein ungenügendes Gutachten abstützt. Aber auch hier wird man das Urteil erzieherisch 
begründen.  

Die drei verschiedenen Urteile können aber tatsächlich aus erzieherischen Gründen unterschiedlich 
ausgefallen sein.  

� Es besteht ein Bedürfnis nach Präzisierung. Hilfe leisten Tarife. Richtlinien wären aber sinnvoll.  

Strafen bei den Jugendlichen unter 15 Jahren: 

- Verweis 

- Persönliche Leistung unter 10 Tagen 

Ob diese zwei Strafen genügen, ist fraglich. Die Schutzmassnahmen erweitern die Sanktionen. Eine 
Schutzmassnahme kann man aber bspw. bei Jugendlichen mit Wohnsitz im Ausland nicht anordnen.  
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2. Schutzmassnahmen (2. Abschnitt, Art. 12 – 20) 

Voraussetzungen für die Anordnung von Schutzmassnahmen:  

- Es besteht ein Bedürfnis nach pädagogischer oder psychologischer Betreuung.  

- Die Bestrafung allein genügt nicht, um der erheblichen Gefährdung Rechnung zu tragen. 

Nur in etwa 5% der Urteile werden Schutzmassnahmen ausgeordnet. 

Die Dauer richtet sich nach dem Zweck, sie ist nicht von vornherein bestimmt. Schutzmassnahmen 
können länger oder kürzer als Strafen dauern, im Extremfall bis zum 22. Altersjahr. 

Inhaltlich sind die Schutzmassnahmen offen umschrieben. Es wird unterschieden in: 
 

→  ambulante und stationäre Massnahmen (nach der Unterbringung) 
 

→  pädagogische und therapeutische Massnahmen (nach dem Inhalt) 

 

� JStG 12: Aufsicht 

- Aufsicht: Kontrolle, Steuerung, Beratung (ist die leichteste Schutzmassnahme) 

- Voraussetzungen: - Die Eltern können sich Sorge leisten. 

 - Die Eltern leisten ihre erzieherische Aufgabe. 

 - Die elterliche Sorge wird nicht eingeschränkt. 

 - Die Eltern sind kooperativ. 

- Im Gegensatz zu JStG 133 findet hier die Beratung durch eine Person oder eine Stelle statt. 

- Die Aufsicht entspricht ZGB 307 II, Erziehungsaufsicht; Interventionen vor Ort in der Familie, 
z.B. gemeinsames Abendessen, wo die Familienstruktur miteinbezogen wird. 

 

� JStG 13: Persönliche Betreuung 

- Die persönliche Betreuung entspricht der Erziehungsbeistandschaft von ZGB 308. 

- Dies geschieht durch eine individuelle Person, entweder aus dem Umfeld (z.B. Lehrer, Patin) oder 
aus einer Stelle. 

- Die elterliche Sorge wird eingeschränkt – eine Entziehung der elterlichen Sorge erfolgt nur in 
extremen Fällen. 

- Der betreuenden Person können Aufgaben erteilt werden, z.B. Lohn verwalten. 

Keine Anordnung von JStG 12/13, wenn ein Vormund besteht. Sonst könnten Kompetenzkonflikte 
entstehen. In diesem Fall soll der Vormund ersetzt werden. 

 

� JStG 14: Ambulante Behandlung 

- Ambulante Behandlungen sind therapeutische Massnahmen. 

- (Die stationären Massnahmen sind keine eigenständige Sanktion, sondern Teil der Unterbringung) 

Anlass können sein: - psychische Störung 
 - Abhängigkeit von Drogen oder auch TV, PC 
 - Störung in der Entwicklung 

- Die Störung muss Zusammenhang mit der Delinquenz aufweisen. 

- Das Gericht soll umschreiben, was die Behandlung beinhaltet. Jede sinnvolle Massnahme kann in 
Frage kommen (sehr offen) – also auch sehr einschneidende Massnahmen. 
z.B. Medikamentöse Behandlung, Operation, Entzüge,… 
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- Es gibt zwei Anknüpfungspunkte, ob in eine Zwangsbehandlung eingewilligt werden muss: 
 

1. Im Erwachsenenstrafrecht: Die Einwilligung wird ersetzt durch Anordnung der Behandlung. 
 

2.  BGE 118 II 262 bei einem fürsorgerischen Freiheitsentzug (FFE): Die Zwangseinweisung 
 schliesst die Zwangsbehandlung nicht mit ein. Der Patient muss in die Zwangsbehandlung 
 einwilligen. 
 

Diese Frage wurde noch nicht entschieden. Prof. Aebersold ist für die Meinung nach dem FFE. 

- Die Behandlung kann neben der Unterbringung und der stationären Behandlung angeordnet wer-
den. Wichtig ist die Überwachung der Massnahme, d.h. überwachen, ob tatsächlich eine ambulan-
te Behandlung stattfindet. Der Therapeut muss der anordnenden Behörde sagen, ob eine Behand-
lung stattfindet.  

 

� JStG 15 I und 16: Fremdplatzierung/offene Unterbringung 

- Früher hat man die Jugendlichen so schnell wie möglich aus ihrer Umgebung gerissen. Heute 
werden die Probleme dort behandelt, wo sie entstanden sind, die Unterbringung gilt als ultima ra-
tio. Sie findet namentlich dann statt,  

 - wenn die Eltern überfordert sind 

 - wenn die Jugendlichen selbst gefährdet sind vor Übergriffen 

 - in Situationen, wo eine Distanzschaffung erforderlich ist, z.B. zu einer Drogenszene. 

- Die Unterbringung kann an jedem geeigneten Ort erfolgen, massgeblich ist das Bedürfnis des Ju-
gendlichen. 

- Unterbringungsorte sind im Skript, die vollständige Liste im Internet. 

- In der Schweiz werden die Trägerschaften oft von Privaten geführt. 

 

� JStG 15 II: geschlossene Unterbringung 

- über die geschlossene Unterbringung entscheidet die „urteilende Behörde“ = Gericht und nicht die 
Vollstreckungsbehörde. Eine medizinische oder psychologische Begutachtung ist obligatorisch. 

- Kommt nur in Frage im Falle erheblicher Gefahren → der Jugendliche muss geschützt werden 
oder Dritte müssen vor dem Jugendlichen geschützt werden. 

- ultima ratio, wenn eine offene Unterbringung nicht ausreicht. 

- BGer: Die Unterbringung darf nicht über längere Zeit in einem Gefängnis erfolgen. Dies ist nun 
schon vom neuen Gesetz ausgeschlossen. 

 

JStG 16 bis 20: VOLLZUGSBESTIMMUNGEN: 

� JStG 16:    b. Vollzug  

- Bezieht sich nur auf die stationäre Massnahme, also auf die Unterbringung. 

- Den Eltern muss das Recht auf persönlichen Verkehr gewährleistet sein. Einschränkung in ZGB 
274 II 

- Absatz 2: Dispziplinarmassnahmen; Isolation höchstens für sieben Tage, auch wenn der Ort wäh-
renddessen wechselt. 

- Absatz 3 (früher: „Arbeitserziehungsanstalt“): ab 17 Jahren ist die Unterbringung in einer Einrich-
tung für junge Erwachsene möglich (z.B. Arxhof, Baselland). 
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JStG 17ff:  GEMEINSAME VOLLZUGSBEDIMMUNGEN FÜR ALLE MASSNAHMEN, ALSO 
AUCH FÜR DIE AMBULANTEN MASSNAHMEN. 

 

� JStG 17: Gemeinsame Bestimmungen zum Vollzug von Massnahmen 

Diese Bestimmungen knüpfen nicht nur an die Unterbringung an! 

- Vollzugsbehörde, jugendstrafrechtliche Behörde im Kanton Bern ist der Jugendrichter. 

- Deren Kompetenzen sind erhöht worden. (Überwachung, Weisungen erteilen) 

    

� JStG 18: Änderung der Massnahmen 

- Änderung der Massnahme: 

- Geteilte Zuständigkeit. 

- Vollziehende Behörde entscheidet, wenn die Massnahme durch eine leichtere ersetzt wird. 

- Urteilende Behörde/Gericht entscheidet, wenn die Massnahme zum Nachteil des Jugendlichen 
abgeändert wird. 

- Es gibt keine bedingte Entlassungen bei den Massnahmen mehr (bei den Strafen schon), diese 
wurde durch den Grundsatz der jederzeitigen Abänderbarkeit der stationären in eine ambulante 
Massnahme ersetzt. 

 

� JStG 19: Beendigung der Massnahmen 

- Beendigung spätestens mit 22 Jahren. 

- Neu: - Aufhebung nicht nur bei Erfolg, sondern auch bei Misserfolg, hier kann aber allen
  falls die Strafe noch durchgeführt werden. 
 

 - Es gibt keine Mindestdauer mehr, nur der Zweck ist massgeblich, nicht das Delikt. 
  

 - Nach oben sind die Massnahmen nur durch die Altersgrenze beschränkt. 

- Ambulante Massnahmen enden mit dem 18. Lebensjahr. Um die ambulante Massnahme fort-
zusetzen, ist das Einverständnis der Betroffenen erforderlich. 

 

� JStG 20: Zusammenarbeit zwischen Behörden des Zivilrechts und des Jugendstrafrechts 

Wenn kein kriminalpräventiver Zweck verfolgt wird, soll die Massnahme zivilrechtlich durchgeführt 
werden. Wenn keine Straftat begangen wurde, aber ein Eingreifen dennoch erforderlich ist, kommen 
die zivilrechtlichen Massnahmen zur Anwendung. 
 

Voraussetzungen Konsequenz Folge wenn nicht erfüllt 

Straftat (tb/rw) Eröffnungsstrafverfahren Eventuell Zivilrecht nach ZGB 

Straftat mit Verschulden Strafe als Normalsanktion, ev. 
Strafbefreiung 

Einstellung oder Freispruch, ev. 
Schutzmassnahmen JStG 

Straftat und Massnahmebe-
dürfnis 

Strafe und Schutzmassnahme 
oder nur Schutzmassnahmen 

Keine Schutzmassnahmen 

 

Es muss immer eine Straftat vorliegen, um eine Sanktion aussprechen zu können: 

- Straftat wurde begangen, d.h. tatbestandsmässig und rechtswidrig: (Wenn keine Straftat be-
gangen wurde: ev. zivilrechtliche Massnahmen) 
- mit Verschulden: Im Normalfall wird eine Strafe ausgesprochen 
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- ohne Verschulden: entweder wird das Verfahren eingestellt oder eine Schutzmassnahme 
 wird allein angeordnet 

- Bei schuldhafter Straftat und Massnahmebedürfnis: Entweder Strafe und Schutzmassnahme 
oder Massnahme allein wird angeordnet. 

 

3. Strafen (3. Abschnitt) 

In den Westschweizer-Kantonen und im Kanton Bern spricht der Jugendrichter die Strafe aus.  

In den Deutschschweizer-Kantonen (ohne Kanton Bern) ist der Jugendstaatsanwalt (derjenige der das 
Verfahren bis dahin geleitet hat) für das Strafurteil zuständig; nur die (seltenen) hohen Strafen werden 
hier vom Jugendstrafgericht ausgesprochen.  

 
Massgeblich für die Strafzumessung sind: 

- das Verschulden. 

- erzieherische spezialpräventive Überlegungen. 

Das Jugendstrafrecht ist aber kein reines Erziehungsstrafrecht. D.h. auch wenn aus erzieherischen 
Gründen eine niedrige Strafe angebracht wäre (z.B. Verweis), so ist bei einem schweren Delikt den-
noch eine härtere Strafe auszusprechen. Es handelt sich um eine strafrechtliche Ordnung mit straf-
rechtlichen Sanktionen. 

 
Zur Schuldfähigkeit bei Jugendlichen: 

Wenig diskutiert wird in der Literatur, ob Jugendliche überhaupt schuldfähig sind. In der heutigen 
Entwicklungspsychologie geht man von folgendem aus: 

- 10 bis 12 Jahre (Pubertät): keine Schuldfähigkeit 

- 12 bis 13 Jahre: im Einzelfall prüfen. JStG 1 Abs. 2 lit. a schliesst die Anwendung von StGB 
20 aus. 

- Ab 14 Jahren: Bei einer normalen Entwicklung kann hier grundsätzlich von Schuldfähigkeit 
ausgegangen werden.  

Das Problem der Schuld(un)fähigkeit wird bei unter 14-Jährigen relativiert, da in diesem Alter vor 
allem erzieherische Sanktionen angeordnet werden.   

Bei Jugendlichen bis 15 Jahren sollen nur Sanktionen mit Erziehungscharakter angewendet werden. 
Diese Sanktionen lassen sich pädagogisch auch ohne Schuldfähigkeit begründen (vgl. Jenny, Art. 11 
Abs. 2 aStGB bei unter 15-Jährigen nicht anwendbar). 

 

� JStG 21: Strafbefreiung 

In den meisten Fällen wird, wo solche Gründe zur Strafbefreiung vorliegen, bereits das Untersu-
chungsverfahren eingestellt oder gar nicht eröffnet. (JStG 7 verweist auf JStG 21) 

Es bestehen weite Spielräume, da Artikel 21 JStG viele unbestimmte Gesetzesbegriffe enthält.  

Zu den einzelnen Strafbefreiungsgründen in Abs. 1: 

lit. a: Gefährdung einer früher angeordneten oder im laufenden Verfahren anzuordnenden Massnah-
me. Z.B. ist ein Drogenentzug, wenn der Jugendliche selber Drogen konsumiert hat, aber nicht 
gedealt hat, hart genug.  

Ein weiterer Fall, der aber vom Gericht erst noch zu entscheiden ist: Man kann auch nur eine 
Massnahme anordnen, wenn der Jugendliche die Massnahme sabotiert, weil er lieber eine Strafe 
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hätte, denn die Strafe ist oft kürzer als die Massnahme und zeitlich beschränkt. Der Wortlaut 
von lit. a erlaubt an sich dieses Vorgehen. 

lit. b: Bagatellfälle – Hier kann von einer Bestrafung abgesehen werden, weil kein Strafbedürfnis und 
damit auch kein öffentliches Interesse an einer Bestrafung besteht.  

lit. c: Wiedergutmachung – z.B. Rückgabe einer gestohlenen Sache, symbolische Leistung, symboli-
sches Geschenk. Wichtig ist, dass der Jugendliche die Tat bereut und objektiv das Opfer ent-
schädigt wird, m.a.W. dass objektiv einen Ausgleich stattgefunden hat. Die Motive des Jugend-
lichen müssen Reue und Wiedergutmachungswille zum Ausdruck bringen. Auf die Meinungs-
äusserung des Geschädigten kommt es nicht an. (→ vgl. aStGB 98) 

Voraussetzung ist aber, dass als Strafe höchstens ein Verweis angeordnet würde. Die Strafbe-
freiung wegen Wiedergutmachung soll also nur bei leichteren Delikten zur Anwendung kom-
men.  

lit. d: Wenn der Jugendliche durch die Folgen der Tat selbst schwer betroffen ist. Dies ist der Fall, 
wenn er z.B. bei Strassenverkehrsdelikten selbst schwer verletzt wurde oder ein naher Angehö-
riger stirbt. (Vgl. im Erwachsenenstrafrecht StGB 57) 

lit. e: Bereits genug bestraft – „Genug“ ist ein offener Gesetzesbegriff. Als Kriterien gelten: 

 - dass dem Jugendlichen klare Grenzen gesetzt werden. 

 - dass eine Auseinandersetzung stattfindet, die zur Einsicht führt. 

 - wenn das Verhalten des Jugendlichen seit der Bestrafung auf eine innere Umkehr schliessen 
  lässt (BGE 100 IV 20). 

 - dass die Sanktion dem Fehlverhalten angemessen war. 

Sind diese Voraussetzungen weitgehend erfüllt, besteht bei leichteren Delikten kein öffentliches 
Interesse mehr nach einer Bestrafung. 

lit. f: Fristablauf – Anhaltspunkte für die Fristen ergeben sich aus den kurzen Verjährungsfristen ge-
mäss JStG 36. Massgebend sind aber auch das Alter und der Entwicklungsstand des Jugendli-
chen, die Art und Schwere des Delikts und die Betroffenheit des Opfers. Bei leichteren Delikten 
und jüngeren Jugendlichen genügt eine kürzere Frist.  

Zudem muss sich der Jugendliche in der Zwischenzeit „wohlverhalten“ haben. Formel des Bun-
desgerichts in BGE 100 IV 20: das Verhalten des Jugendlichen seit der Tat müsse „auf eine in-
nere Umkehr schliessen lassen“.  

Abs. 2 entspricht JStG 7 Abs. 2 

Abs. 3: Vorläufige Unterbrechung des Verfahrens zur Durchführung einer Mediation (vgl. dazu auch    
JStG 8). Normalerweise findet die Mediation früher statt. Ausnahmsweise findet die Mediation im 
gerichtlichen Verfahren statt. Dies kommt vor, falls erst jetzt alle Voraussetzungen für eine Mediation 
vorliegen. (z.B. erst jetzt alle Beteiligten zustimmen) 

 

� JStG 22: Verweis 

Abs. 1, einfacher Verweis: Der Verweis besteht im Tadel, in einer Missbilligung der Tat. Er appelliert 
an den guten Willen und an das Verantwortungsgefühl des Jugendlichen.  

Der Verweis muss genügen, um den Jugendlichen von weiteren Straftaten abzuhalten. Er kommt aber 
nicht zur Anwendung bei schweren Delikten wie bspw. der Tötung, auch wenn eine günstige Prognose 
gegeben ist. 

Abs. 2: Neu: Verweis mit Probezeit: das heisst, dass der Jugendliche in dieser Zeit unter Beobach-
tungsdruck steht. Die Warnfunktion wird so verstärkt. Wenn er wieder delinquiert, kann er auch für 
die früheren Taten bestraft werden und dieses Mal mit einer anderen Strafe als dem Verweis.  

Nachträglich kann aber keine Massnahme angeordnet werden! 
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� JStG 23: Persönliche Leistung 

Diese kann bestehen in einer Arbeitsleistung oder auch im Besuch von Kursen und Veranstaltungen. 

- Zur Arbeitsleistung: 
 → Sie ist eine pädagogisch sinnvolle Sanktion, weil der Täter aktiv werden muss und nicht 
  bloss passiv ein Übel duldet (Ausgleichsfunktion).  

 → Sie wird unentgeltlich geleistet und zwar in gemeinnützigen und öffentlichen Betrieben 

 → Denkbar sind auch Wiedergutmachungsleistungen für die geschädigte Person, wenn diese 
  Einverstanden ist (z.B. besprayte Mauer reinigen). 

- Teilnahme an Kursen und anderen Veranstaltungen: 
 → z.B. Verkehrsunterricht, Drogen- oder Sexualerziehung, Antiaggressivitätstraining. Es 
  handelt sich nicht um eigentliche „Strafen“. 

Wenn die Arbeit nicht oder mangelhaft erbracht wird, kann bei über 15-Jährigen eine Busse 
angeordnet werden. (Vgl. Abs. 4 bis 6 und auch � S. 14 im Skript von Aebersold) 

- Vollzug/Dauer: vgl. Abs. 3 

 → Jugendliche bis 15 Jahren: höchstens 10 Tage. 
 

 → Jugendliche ab 15 Jahren: höchstens 3 Monate. 
 

 → Nach StGB 39 beträgt die Arbeitsleistung vier Stunden pro Tag. Dies kann als Richtlinie 
  auch für die Jugendlichen gelten. 
 

 → Wenn sich die Jugendlichen vor der Arbeitsleistung verweigern, kann bei Jugendlichen 
  über 15 Jahren, die zu einer Arbeitsleistung bis zu zehn Tagen verurteilt wurden, eine 
  Busse ausgesprochen werden. Betrug die Arbeitsleistung mehr als zehn Tage, kann eine 
  Busse oder ein Freiheitsentzug angeordnet werden, der aber nicht länger sein darf als die 
  angeordnete Arbeitsleistung.  

 

� JStG 24: Busse 

Bussen spielen eine erhebliche Rolle, vor allem bei Strassenverkehrsdelikten. Sie werden erst bei Ju-
gendlichen ab 15 Jahren angeordnet, da sie nach Arbeitsgesetz erst ab diesem Alter arbeiten dürfen. 

Die Busse kann auch bedingt oder teilbedingt ausgesprochen werden (JStG 35). Teilbedingt ist sinn-
voller als vollbedingt, weil bei vollbedingten Bussen fast keine Bestrafung erfolgt. 

Obergrenze: 2000 Franken. Das Tagessatzsystem des Erwachsenenstrafrechts wurde nicht ins JStG 
übernommen, obwohl dieses auch hier sinnvoll wäre. 

Die Bezahlung kann in Raten erfolgen. Bei Änderung der Verhältnisse kann die Busse nachträglich 
abgeändert werden.  

Wird die Busse nicht innert der gesetzten Frist bezahlt, wird sie in einen Freiheitsentzug umgewandelt. 
Dabei entsprechen 70 Franken einem Tag Freiheitsentzug. (2000 Franken gem. Abs. 1 geteilt durch 30 
Tage gem. Abs. 5 gibt 70 Franken) 

 

� JStG 25: Freiheitsentzug  

- Jugendliche müssen Verbrechen oder Vergehen begangen haben. 

- Dauer: 1 Tag bis 1 Jahr 

- Neu: Erhöhter Freiheitsentzug für Jugendliche ab 16 Jahren und zwar zwischen einem Jahr 
und vier Jahren. Massgeblich ist das Alter im Zeitpunkt der Begehung der Tat. Die Anordnung 
des längeren Freiheitsentzuges ist zwingend, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.  

- Unter lit. a fallen folgende Delikte: 
- Vorsätzliche Tötung (StGB 111) 
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- Mord (StGB 112) 
-  qualifizierte Formen der folgenden Delikte: 
- des Raubes (StGB 140 Ziff. 4) 
- der Geiselnahme (StGB 185 Ziff. 2) 
- der sexuellen Nötigung (StGB 189 Abs. 3) 
- der Vergewaltigung (StGB 190 Abs. 3) 
- der Brandstiftung (StGB 221 Abs. 2) 

- Unter lit. b fallen folgende Delikte, wenn sie „besonders skrupellos“ begangen wurden: 
- Schwere Körperverletzung (StGB 122) 
- bandenmässiger und besonders gefährlicher Raub (StGB 140 Ziff. 3) 
- qualifizierte Freiheitsberaubung und Entführung (StGB 184) 

Die meisten Jugendlichen, die eine solche Tat begangen haben, müssen sich einer Massnahme unter-
ziehen. Die Strafe kann aber angeordnet werden, wenn die Massnahme fehlschlägt.  

Es findet jedoch keine Umwandlung nach JStG 26 statt, wenn die Massnahme vorher schon geprüft 
wurde.  

 

� JStG 27: Vollzug der Freiheitsstrafe 

- Halbgefangenschaft: Die Nacht, Freizeit und das Wochenende wird in der Anstalt verbracht. 
Am Tag kann der Jugendliche zur Schule oder zur Arbeit.  

- Anstatt 8 Tage am Stück kann die Freiheitsstrafe auch vier mal ein Wochenende vollzogen 
werden. 

- Sinnvoll wäre auch das electronic Monitoring 

- Für den Freiheitsentzug bis zu vier Jahren gibt es in der Schweiz keine Einrichtung für Ju-
gendliche. In internationalen Abkommen musste die Schweiz Vorbehalte anbringen. Das Ge-
setz schreibt die Vollziehung für Jugendliche in gesonderten Anstalten vor. Die Kantone ha-
ben 10 Jahre Zeit für die Realisierung.  

- Die Einrichtungen für Jugendliche sollten: 

 - die Persönlichkeitsentwicklung fördern 

 - die Berufs- und Schulausbildung ermöglichen 

 - eine therapeutische Behandlung beinhalten 

  - Neu: Ombudsperson nach Abs. 5 (Vertrauensperson); dies ist eine Person aus der Aussenwelt, 
die die Interessen des Jugendlichen wahrnehmen kann, Gespräche mit ihm führt usw. Die Per-
son kann aus dem sozialen Umfeld des Jugendlichen sein oder auch von einer Einrichtung 
stammen (z.B. Lehrmeister, Lehrer, professionelle Bewährungshilfe). 

 

� JStG 28 – 31: bedingte Entlassung 

Bereits nach der Hälfte der Strafverbüssung kann die bedingte Entlassung erfolgen. Mindestens zwei 
Wochen müssen verbüsst werden. Die bedingte Entlassung sollte die Regel sein, ist aber im Vergleich 
zum bedingten Strafvollzug selten. 
Die bedingte Entlassung ist im JStG weiter ausgestaltet als im StGB, die ⅔-Regel wurde abgelöst, nun 
ist nach der Hälfte des Freiheitsentzuges die bedingte Entlassung möglich, es müssen aber mindestens 
2 Wochen des Freiheitsentzuges verbüsst worden sein. 

Voraussetzungen: 

- günstige Prognose 

- Es ist kein Gesuch notwendig; die Prüfung einer bedingten Entlassung erfolgt von Amtes wegen 
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- Bei JStG 25 II Anhörung der Fachkommission: Sie machen eine Gefährlichkeitsbeurteilung. Es 
ist schwierig ohne Kenntnis des Jugendlichen eine solche Prognose abzugeben. 

Modalitäten der bedingten Entlassung (Gleich wie im StGB): 

- Eine Probezeit wird festgelegt. Sie entspricht in der Regel der Reststrafe. (JStG 29 I) 

- Die bedingte Entlassung kann mit Weisungen verbunden werden (JStG 29 II); die Weisung sollte 
konkret und kontrollierbar sein, nicht schikanös oder moralisierend, sie wollen mit dem Delikt in 
Zusammenhang stehen. 

- Dem Jugendlichen wird während der Probezeit eine geeignete Person zur Seite gestellt, die ihn 
betreut. Das kann ein Lehrer sein, eine Bewährungshilfe oder auch die gleiche Person wie in JStG 
27 V (Ombudsperson). (Im StGB: Bewährungshilfe genannt). 

Bei Nichtbewährung der bedingten Entlassung: 

- Die bedingte Entlassung wird widerrufen. (JStG 31 I) 

- Die Reststrafe ist ganz oder teilweise zu vollziehen.  

- Von der Rückversetzung in den Strafvollzug wird abgesehen, wenn trotz der Nichtbewährung die 
Prognose positiv ist. (JStG 31 III). Rückfälle sind nicht immer nur negativ zu beurteilen. Rückfäl-
le finden auch statt, wenn man sich ein bestimmtes Verhalten abgewöhnen will. In solchen Fällen 
sind Rückfälle möglich. (Z.B. ähnlich, wenn ein Raucher das Rauchen aufgeben will. Fast jeder 
Raucher wird noch einmal rückfällig, bevor er es schafft, von der Zigarette loszukommen.) Eine 
bedingte Entlassung sollte hier also noch möglich sein.  

 

� JStG 32 – 34: Zusammentreffen von Sanktionen 

Für die stationären Massnahmen gilt das dualistisch-vikariierende System. D.h. wenn eine stationäre 
Schutzmassnahme abgebrochen wird, weil sie kein Erfolg hat, kann anschliessend noch die Strafe 
vollzogen werden. (JStG 32 III) 

Bei ambulanten Massnahmen können die Strafe und die Massnahme gleichzeitig vollzogen werden. 
Der Strafvollzug kann aber auch zugunsten der ambulanten Massnahme aufgeschoben werden.  

JStG 33 und 34 sind ein bisschen Fehl am Platz. Sie gehören eigentlich zur Anordnung.  

 

� JStG 33: Verbindung von Strafen 

Die Anordnung einer Busse macht nur Sinn bei einem bedingten Freiheitsentzug. Man will damit der 
Strafe mehr Charakter geben. Der Jugendliche soll auch einen bedingten Freiheitsentzug als Strafe 
empfinden. 

 

� JStG 34: Gesamtstrafe 

Bei mehreren Delikten: Es wird diejenige Strafe angeordnet, die am schwersten ist und dann angemes-
sen erhöht. Die Erhöhung darf höchstens um die Hälfte der Strafe erfolgen. StGB 41 ist anwendbar. 

Dies nennt man das Asperationsprinzip (StGB 49 I).  

 

� JStG 35: Bedingter Vollzug von Strafen 

Die Strafe wird ausgesprochen, aber der Vollzug wird aufgeschoben. Die negative Formulierung in 
Abs. 1 bedeutet, dass der bedingte Vollzug die Regel sein sollte. 

Bei einer Übertretung ist der bedingte Vollzug ausgeschlossen. 
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Der bedingte Strafvollzug soll als Drohung wirken. Dies ist beim bedingten Freiheitsentzug sinnvoll – 
hier liegt eine wirksame Drohung vor. Bei Arbeitsleistungen macht sie keinen Sinn, diese Leistung ist 
eine positive Tätigkeit. 

Anstelle von ganz bedingten Strafen macht oft die teilbedingte Anordnung Sinn.  

Ausserdem sind unbedingte Freiheitsstrafen oft schädlich. Daher sollte der bedingte Freiheitsentzug 
die Regel sein.  

Bei Bussen und persönlichen Leistungen ist die drohende Wirkung einer bedingten Strafe nicht so 
gross. In diesen Fällen sollte daher ein teilbedingter Vollzug ausgesprochen werden.  

Andererseits kann ein teilbedingter Vollzug („Schnuppern“) bei Freiheitsstrafen negative Auswirkun-
gen haben: Der Jugendliche kann bei einem kurzen Vollzug den Eindruck haben „…war ja gar nicht 
so schlimm“, zudem kann dies als „Ritterschlag“ gewertet werden. Deshalb ist in bestimmten Fällen 
die Androhung auf dieses Übel oft wirksamer als ein teilbedingter Vollzug (Erkenntnisse aus Deutsch-
land)! 

Man muss darauf abstellen, was beim konkreten Jugendlichen bereits präventiv wirkt. Kriminalprog-
nosen bei Jugendlichen sind jedoch noch schwieriger als bei Erwachsenen. Es gehört auch dazu 
„Streiche“ zu spielen und „Grenzen zu suchen“. Kriminelle Energien folglich nicht immer ausgeprägt 
vorhanden. 

Das Verschulden ist hier nicht massgebend (im Gegensatz zum Erwachsenenstrafrecht), denn hier 
stehen generalpräventive Wirkungen in Vordergrund. StGB 46 ist nicht anwendbar. 

Massgebend sollten erzieherische Überlegungen und die Präventivwirkung sein.  

 

Die bisherige Anwendbarkeit der Sanktionen 

Die folgenden Angaben beruhen auf den Strafen während des alten Jugendstrafrechts. 

Statistiken vom Bundesamt für Statistik (BFS): 

 
Männliche Jugendliche und über 15-Jährige begehen am meisten Delikte.  

Die Gewaltdelikte haben in den letzten Jahren ziemlich stark zugenommen. 
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Der Verweis und die Arbeitsleistung (heute: persönliche Leistung) wurden am meisten ausgesprochen. 
Danach Bussen, absehen von Sanktionen, bedingte Freiheitsstrafe. 

 

Film „Anti-Aggressivitäts-Training“ 

Die konfrontative Pädagogik wird angewandt, dies ist eigentlich keine Therapie. 

Das Anti-Aggressivitäts-Training ist sowohl eine ambulante als auch stationäre Massnahme. 

 

IV. Beispiele im Jugendstrafrecht 

Fall 1: 
Sandro, 17, hat nach einem Match des BSC Young Boys mit Kollegen in Zürich einen Kiosk demo-
liert und danach im SBB-Zug mehrere Sitze aus der Verankerung gerissen. Er war stark angetrunken. 
Er ist als gewaltbereiter Fan schon wiederholt aufgefallen und deshalb verwarnt, aber noch nie bestraft 
worden. Er ist Sanitär-Lernender und lebt bei den Eltern in geordneten Verhältnissen. Abgesehen von 
den Fussball-Eskapaden und gelegentlichen gemeinsamen Bierexzessen ist er eher unauffällig. 

Sachverhalt: - Sachgewalt 
 - In Gruppen begangen 
 - Bei Matchbesuchen 
Sandro hat viele Ressourcen: Lehrling, lebt zu Hause, ist nicht vorbestraft, nur verwarnt. 
Prognose: Er hat keine anderen Delikte begangen, sondern immer im Zusammenhang mit Fussball-
spielen, er wurde noch nie bestraft, wendet keine Gewalt gegen Personen an, immer nur in Gruppen. 
Sandro hat eine günstige Prognose.  

Fazit: Eine Bestrafung ist geeignet und genügt, dass er begreift, dass sein Verhalten nicht mehr vor-
kommen darf. Allenfalls kommt eine bedingte Strafe in Betracht, eventuell aber eine ambulante Mass-
nahme. Wenn die Strafe nichts bringt, das Verhalten nicht ändert, kann widerrufen werden. 

Fall 2: 
Mirko, 15, hat auf dem Schulweg eine Mitschülerin gewaltsam in einen Hausgang gedrängt und ver-
sucht, ihr die Kleider auszuziehen. Weil das Mädchen sich wehrte und Passanten nahten, hat er vom 
Opfer abgelassen. Nachträglich kommt aus, dass er schon mehrfach Mädchen belästigt hat. Er hat eine 
hohe Gewaltbereitschaft und wird deshalb mit Samthandschuhen angefasst. Mirko schliesst demnächst 
die Schule ab, mit schlechten Leistungen. Eine Lehre ist nicht in Aussicht, er ist auch nicht motiviert 
dafür. Die Eltern sind Migranten, sie sprechen wenig deutsch. 

Ressourcen: Mirko hat wenig bis keine Ressourcen 

Prognose: Mirko hat ein Sexualproblem und ein Gewaltproblem. Mirko hat mit seiner Gewalt Erfolg, 
er wird weiterhin Gewalt ausüben, dies führt zu einer negativen Prognose. 
Mirko hat keinen Erfolg in der Schule und keine Lebensperspektive, er ist nicht motiviert, die Eltern 
sind völlig überfordert. 
Fazit: Hier ist eine Unterbringung mit Betreuung erforderlich, eine Strafe allein bringt hier nichts, da 
er Sexual- und Gewaltprobleme hat. Auch eine ambulante Massnahme genügt nicht, da die Eltern 
nicht unterstützen können. Hier ist eine stationäre Massnahme erforderlich, wo die Probleme mit der 
Gewalt und der Sexualität behandelt werden können. 

Fall 3: 
Patrick, 14, hat mehrere Automaten geknackt und dabei einen hohen Sachschaden angerichtet. Er ist 
vor knapp einem Jahr wegen eines Töff-Diebstahls zu einer Arbeitsleistung verurteilt worden. Er lei-
det seit seiner Kindheit an ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitäts-Störung) und ist ne-
ben den 3 unauffälligen Geschwistern das Problemkind der Familie. Die Eltern fühlen sich überfor-
dert. In der Schule hat er grosse Schwierigkeiten, ab und zu taucht er gar nicht auf. 

Patrick ist ein Problemkind, diese Rolle ist ihm zugeschrieben. Hier ist eine Familientherapie notwen-
dig, damit sich die ganze Familie an den Konflikten beteiligt. Die Familie funktioniert, aber es hat sich 
eine Dynamik eingespielt wegen der Rolle des Problemkindes. Diese Rollenzuschreibung ist u. a. auch 
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Grund, weshalb es „den anderen gut geht“. 
Das ADHS ist näher zu überprüfen (früher hiess es POS). ADHS wird mit der Pubertät meistens 
schwächer.  
Eine ambulante Massnahme macht Sinn � Eine Therapie, eine Aufsicht ist notwendig. 
Die Eltern sind laut Sachverhalt motiviert und das Elternhaus ist tragfähig. 

Als Strafe kommt eine Freiheitsstrafe oder eine Arbeitsleistung in Betracht. 

Fall 4: 
Kevin, 16, hat in der Turnhalle wiederholt Kameraden bestohlen. Er ist Kiffer und immer benebelt. In 
der Schule schwänzt er oft. Trotz seiner Intelligenz ist Kevin in den  Leistungen schwankend und we-
nig motiviert. Seine Zukunftspläne sind unrealistisch. Die Eltern sind beruflich sehr eingespannt. Sie 
halten Kevin für einen Träumer, der noch etwas Zeit brauche. Der Cannabis-Konsum ist für sie kein 
Problem. 

Kevin ist psychisch abhängig. 
Kevin ist ein „Wegläufer“, eine Person, die ausweicht. Er hat unrealistische Zukunftspläne. Regelmäs-
siger Cannabis-Überkonsum ist gefährlich für die Entwicklung des Jugendlichen.  
Die Eltern verharmlosen die Situation, unterschätzen die Bedrohung. 
Die Chancen für eine ambulante Massnahme sind fraglich, sie müsste allenfalls mit einer persönlichen 
Betreuung verbunden werden.  
Es ist zu überlegen, ob eine stationäre Massnahme erforderlich ist. � Kommt darauf an, ob die Eltern 
einsichtig sind. 

Fall 5: 
Jana, 17, hat ein anderes Mädchen geschlagen und ihm Verletzungen im Gesicht zugefügt, die im 
Spital genäht werden mussten. Zum Streit kam es, weil die Kollegin eine Kette zurück haben wollte, 
die ihr Jana gestohlen hatte. Jana arbeitet als Magazinerin in einer für sie unbefriedigenden Situation. 
Sie hat sich von der allein erziehenden Mutter losgesagt und wohnt mit einer Kollegin in einer billigen 
Wohnung. 

Ressourcen: Jana hat sich von der Mutter losgelöst, eine eigene Wohnung bezogen. Das zeugt von 
Stärke. Sie arbeitet � viele Ressourcen.  

Prognose: Jana hat ein Gewaltdelikt begangen, aber es ist kein gesuchtes Gewaltdelikt, weshalb die 
Prognose gut ausfällt. 
  
Jana braucht eine Klärung ihrer beruflichen Perspektiven � eine persönliche Betreuung, die dafür 
sorgt, dass eine Berufsabklärung vorgenommen wird und allenfalls hilft, ihr eine Lehrstelle zu finden. 
Es könnte sinnvoll sein, dass diese Aufgabe eine Frau übernimmt.  
Als Strafe kommt eine Arbeitsleistung in Betracht.  

 

Allgemeines zu den Fällen: Die Massnahme ist von der Prognose (zukünftiges Verhalten) abhängig 
(z.B. Macho-Gehabe geht nicht von alleine weg, Planung von Delikten deutet auf die Schwierigkeit 
einer positiven Entwicklung hin, bei Gelegenheitsdelikten besteht dafür eher die Chance auf Besse-
rung. Es sind auch die Stärken hervorzuheben) ; die Strafe vom Verschulden.  

 

V. Verjährung 

� JStG 36 - 37: Verjährung 

Die Verjährungsfristen im JStG sind kürzer als im StGB. Man unterscheidet zwischen  
Verfolgungsverjährung und Vollstreckungsverjährung. 
Verfolgungsverjährung: Wie lange eine Straftat untersucht und verfolgt werden kann. Es besteht  
kein rechtsgültiges Urteil 
Vollstreckungsverjährung: Hier besteht ein rechtsgültiges Urteil. Die Vollstreckungsverjährung 
beginnt mit dem rechtskräftigen Urteil zu laufen und gibt Aufschluss darüber, wie lange ein Urteil 
vollstreckt werden kann.  
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VI. Verfahren und Vollzug im JStG 

Das JStG beinhaltet Mindestgarantien für den Vollzug des Rechts.  

� JStG 38: Örtliche Zuständigkeit 

Für das formelle Recht sind im Moment die Kantone zuständig. Der Bund greift mit JStG 38 in die 
Kompetenz der Kantone ein. 
Rechtfertigung: 
- Es ist im Sinne des Jugendstrafrechts, dass Mindestgarantien im JStG verankert sind und dass diese 
sich entfalten können. 
- Aufgrund der Menschenrechtskonvention ist der Bund verpflichtet, Mindestgarantien zu realisieren. 

Im StGB gilt das Tatortprinzip. 
Im JStG gilt das Wohnortprinzip, das JStG knüpft an die persönliche Situation des Jugendlichen an. 
Das JStG verwendet in Art. 38 I die Formulierung: „die Behörde des Ortes zuständig, an dem der Ju-
gendliche bei Eröffnung des Verfahrens seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat“. Es wird auf den Mittel-
punkt des Jugendlichen abgestellt. Dies ist in fast allen Fällen der Wohnort.   

Zwei Ausnahmen vom Wohnortprinzip: 

1) Bei Übertretungen gilt Tatortprinzip (JStG 38 III) 

2) Bei Jugendlichen ohne gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz gilt JStG 38 II 

 

� JStG 39: Verfahren 

Die Kantone sind im Moment noch für das Verfahren zuständig. Der Bund wird das übernehmen. Die 
Organisation der Rechtspflege bleibt aber in der Zuständigkeit der Kantone.  

Die Öffentlichkeit wurde in Jugendverfahren abgelehnt. Dies gilt auch weiterhin für die Verfahren vor 
den Jugendanwaltschaften und im Einzelfall vor dem Jugendrichter. Kommt es zu Gerichtsverhand-
lungen, dann ist diese öffentlich (wegen EMRK 6), wenn der Jugendlichen dies verlangt oder das öf-
fentliche Interesse es erfordert.  EMRK 6 Ziff. 1 verlangt, dass das Urteil öffentlich verkündet werden 
muss und die Öffentlichkeit im Prozess nur ausgeschlossen werden darf, wenn die Interessen des Ju-
gendlichen es erfordern.  
Der schweizerische Gesetzgeber wird in JStG 39 der EMRK nur minimal gerecht.  

Die EMRK schreibt vor, dass Urteile veröffentlicht werden sollen (Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Gerichtsver-
handlungen sind öffentlich). 

 JStG 39 II: Grundsatz: Das Verfahren ist nicht öffentlich.  
In gerichtlichen Verfahren muss die Öffentlichkeit zugelassen werden, wenn der Jugendliche dies 
verlangt und dem Begehren keine höherwertigen Interessen entgegenstehen oder das öffentliche Inte-
resse es erfordert.  

Nach Abs. 3 ist der Jugendliche persönlich anzuhören. Vorbehalten bleiben Bestimmungen über ein-
zelne Verfahren. 

Jugendliche haben fast immer eine Verteidigung, sie werden somit auch bzgl. der Zulassung der Öf-
fentlichkeit beraten. 

 

� JStG 40: Verteidigung 

BGE 111 Ia 181ff.: Auch im Jugendstrafverfahren besteht ein Anspruch auf Verteidigung � Verteidi-
gung der ersten Stunde (der Verteidiger ist schon in der ersten Einvernahme mit dabei), sofern dies 
vom Jugendlichen gewünscht wird. Die Voraussetzungen hierzu sind relativ weit umschrieben. 

Eine Verteidigung muss eingesetzt werden in den Fällen von JStG 40 II:  

Ein Fall von lit. b liegt bspw. vor, wenn der Jugendliche fremdsprachig ist oder bei schwierigen Sach-
verhalten und komplexem Verfahren.  
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Der Grund für lit. c liegt darin, dass Jugendliche in U-Haft schutzbedürftig sind. Zudem wird damit 
bezweckt, dass die U-Haft restriktiver ausgesprochen wird, da sonst ein Verteidiger auftreten muss. 

 

� JStG 41: Rechtsmittel gegen Verfahrensurteile 

Die Kantone sind für das Rechtsmittelverfahren zuständig. Es gibt kein obligatorisches Rechtsmittel-
verfahren, es sind nur Beschwerden des Jugendlichen möglich. 

Der Richter muss unverzüglich entscheiden. Es besteht ein obligatorisches Haftprüfungsverfahren. Es 
bestehen nicht nur Rechtsmittel gegen Urteile, sondern auch gegen weitere Verfahrensschritte und 
Verfügungen, insb. gegen Anordnung der U-Haft oder auch gegen Anordnung von Hausdurchsuchun-
gen.  

 

� JStG 43: Vollzugskosten 

Vgl. StGB, im JStG besteht die gleiche Regelung. 
Meist ist es der Wohnsitzkanton, der die Kosten trägt. Der Wohnsitzkanton trägt die Kosten für den 
Vollzug der Schutzmassnahmen. Der Urteilskanton trägt Kosten für den Strafvollzug.  
Die Eltern haben zu den Schutzmassnahmen beizutragen, im gleichen Umfang wie im ZGB. Gemäss 
Abs. 5 hat der Jugendliche bei eigenem Einkommen auch an die Kosten beizutragen. 

 

Schlussbestimmungen: 

� JStG 44 

In Zukunft werden ins Jugendstrafregister nur aufgenommen: 
- Beurteilung über den Freiheitsentzug 
- Beurteilung zur Unterbringung 
Eintragungen werden nach 10 Jahren von Amtes wegen gelöscht. 

 

Übergangsbestimmungen: 

� JStG 48: Einrichtungen für den Vollzug der Unterbringung und des Freiheitsentzuges 

Die Kantone sind daran, solche Einrichtungen zu errichten.  

 

§ 6  Jugendstrafrechtspflege in den Kantonen 

Erziehungsmodell: Stand früher im Vordergrund, Erziehungsdefizite sollen kompensiert werden. Die 
Jugendlichen wurden als Objekt behandelt. Dieses Modell ist anzuwenden bei leichteren Fällen.  

Rechtsstaatliches Modell: Dieses Modell geht davon aus, dass erzieherische Interventionen Übergrif-
fe darstellen, Jugendliche werden auf ihr Verhalten angesprochen. Die Strafe soll keine Erziehung, 
sondern eine Grenzziehung darstellen, es soll dem Jugendlichen ein Übel in Aussicht gestellt werden. 
Die Rechtfertigung dafür findet sich im Verfahren. Der Jugendliche wird als Subjekt behandelt wie im 
Erwachsenenstrafrecht. Die Verteidigung ist gewährleistet. Schwerere Delikte sollen von den Gerich-
ten entschieden werden, deshalb soll das rechtsstaatliche Modell im Vordergrund stehen. 

Problematisch ist der mittlere Bereich; dort findet meist auch das Rechtsstaatsmodell Anwendung.  

Bezüglich Zuständigkeiten, Organisation: 
Bei den Deutschschweizern (ohne Bern) gilt das Jugendanwaltsmodell: Der Staatsanwalt wird im 
Verfahren zum Richter. Der Jugendanwalt führt die Untersuchung und fällt bei leichteren Fällen auch 
das Urteil (über 90% der Fälle).  
Bei schwereren Sanktionen: Der Jugendanwalt wird vor dem Gericht zum Staatsanwalt, welche die 
Bestrafung verlangt.  
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Bei den Westschweizern (mit Bern) gilt das Jugendrichtermodell: Der Jugendrichter ist schon für die 
Strafuntersuchung zuständig, der Richter ist im Untersuchungsverfahren Staatsanwalt und fällt dann 
später das Urteil. Bei Gerichtsverfahren wird der Jugendrichter zum Gerichtspräsident, andere Richter 
sind anwesend. 

Bei beiden Modellen gibt es Überschneidungen, eine Vermischung der Untersuchungs- und richterli-
chen Funktion. � Inquisatorisches Verfahren. 
Es ist wichtig, zwischen der Untersuchungs- und richterlichen Funktion zu unterscheiden. 

Vgl. Gutachten von Stefan Trechsel auf www.weblaw.ch Artikel Nr. 1471 vom Jahre 2002 über das 
Problem der Befangenheit von Jugendrichter oder Jugendanwalt. Trechsel unterstellt, dass immer Be-
fangenheit des Jugendanwalts bzw. –richters vorhanden ist. Problematisch ist, dass wegen der Über-
schneidungen, die Justiz als befangen wahrgenommen wird, auch wenn sie gar nicht befangen wäre. 
Da es um den Anschein der Befangenheit geht, ist auch der tatsächlich objektivste Jugendanwalt- bzw. 
–richter als befangen anzusehen. Unbefangenheit kann gegen aussen nicht transparent gemacht wer-
den. 

Daher sollte eine Trennung der Zuständigkeiten erfolgen. Unbefangenheit ist nicht nur im Interesse 
des Jugendlichen, sondern auch im Interesse der Öffentlichkeit.  

 

§ 7  Jugendstrafverfahren (inkl. Entwurf der JStPO des Bundes) 

Es bestehen grosse rechtsstaatliche Mängel.  

Es soll möglich werden, dass interkantonale Behörden geschaffen werden. Die JStPO orientiert sich 
weitgehend am Erziehungsmodell. 

Der Begriff des Jugendanwalts wird durch den Begriff des Jugendrichters ersetzt. Der Jugendrichter 
kann Mitglied der richterlichen Behörde sein, oder als Staatsanwalt tätig werden (Art. 7 Abs. 3 JStPO, 
somit ergeben sich keine Unterschiede zu den heutigen Gegebenheiten). 

Nur einschneidende Sanktionen, schwere Delikte werden durch das Gericht beurteilt. 

Grenze: JStPO 33. 

Kompetenzen des Jugendgerichts: 

- die Unterbringung 

- Bussen ab CHF 1`000.-  

- Freiheitsentzug von mehr als 3 Monaten. 

Für alle anderen Strafen und Massnahmen ist der Jugendrichter verantwortlich. 

Die Kompetenzen des Jugendrichters im JStPO sind umfassender als im StPO. 
Die Anordnung der U-Haft ergeht ohne kontradiktorisches Verfahren, der Jugendrichter entscheidet 
alleine, erst nach 10 Tagen wird über die Verhaftung gerichtlich entschieden. 

Strafmandat/Strafbefehl ist nicht das gleiche wie der Strafantrag! 

Das Strafmandat/Strafbefehl kein Urteil, es ist ein Vorschlag, wie das Verfahren entschieden werden 
soll. Das Strafmandat wird zum Urteil, wenn der Betroffene einwilligt. Wenn keine Einwilligung be-
steht, findet die ordentliche Verhandlung statt und der Strafbefehl fällt dahin. 
Alles, was der Jugendrichter in alleiniger Kompetenz entscheiden kann, kann Gegenstand des Strafbe-
fehls sein (sehr weitgehende Kompetenz!) 
Bei leichten Delikten ist dies sinnvoll. Bei schwereren Delikten soll der Jugendliche beteiligt werden. 
Bei Einsprachen wird die Verhandlung vor dem gleichen Richter geführt, der Jugendliche muss sich 
also gut überlegen, ob er Einsprache erheben will, wegen dem Aspekt der Befangenheit. 
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§ 8  Internationale Standards 

Zum Teil sind sie direkt einklagbar. 

In der Schweiz wurden sie in der Gesetzgebung umgesetzt und verwirklicht. 

- Menschenrechts- und Kinderkonvention: 

Sofern die Standards self-executing sind, sind sie selbständig einklagbar, sonst sind sie nur Leitlinien. 

- Anti-Folter-Konvention: 

Das Anti-Folter-Komitee entsendet Delegationen. Diese sind berechtigt, jederzeit eine Vollzugsein-
richtung zu besichtigen und zu untersuchen.  
CPT-Standards = Grundlage für politische Behörde, dass sie diese einhalten sollen. 

- Standards der vereinten Nationen: 
-  UN-Kinderrechtskonvention 
-  Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
- Rahmenbestimmungen für die Jugendgerichtsbarkeit 
- Regeln zum Schutz von Jugendlichen unter Freiheitsentzug 

§ 9  Jugendstraf- und Massnahmenvollzug 

Die Vollstreckung bezieht sich auf die Arbeit der vollziehenden/einweisenden Behörde. Diese fällt 
begleitende Entscheide, wie bspw. die Urlaubsgewährung, die bedingte Entlassung oder die Verle-
gung.  

Der Vollzug i.e.S.= Arbeit in den Institutionen, Gestaltung des Alltags, Arbeit mit den Gefangenen, 
anstaltsintern. 
Grundregel: BV 123, der Bund erlässt Richtlinien, prüft ob eine Institution notwendig ist und den 
Standards entspricht.  

„Justizheim“ = Heim ist vom Bund anerkannt, wird vom Bund unterstützt mit Beiträgen. 
Der Bund kann aber nicht durchsetzen, dass ein Heim geführt werden soll. Diese Einrichtungen haben 
einen sehr hohen Standard. 

BGE 123 I 221 Strafvollzugsregeln. Diese sollten im Gesetz geregelt sein. Im Jugendstrafrecht sind 
diese Regeln nicht einmal auf Verordnungsstufe geregelt. Es werden die Regeln der Erwachsenen 
angewendet mit gewissen Ausnahmen. Aber auch bei den Erwachsenen ist der Vollzug nur auf Ver-
ordnungsstufe geregelt.  

Der Massnahmevollzug ist im Aufbau, Prof. Aebersold hofft, dass die 10 Jahre genügen. 
Der Massnahmevollzug wird oft von Privaten geführt. 
Es fehlt aber ein ganzheitliches Konzept oder ein Gesetz, das den Massnahmevollzug steuert. Es be-
steht ein Wildwuchs aufgrund der kommerziellen Anbieter.  

Es soll eine systematische Grundlage herrschen. 

Der Jugendliche soll nicht aus der Familie herausgerissen werden. Die Familie wird miteinbezogen in 
die Arbeit der Erziehungsheime.  
Die Eltern sollen Erziehungsverantwortung wieder wahrnehmen � „Elterncoaching“. 

Tendenz: Anknüpfung an die Ressourcen des Jugendlichen, sie sollen an den Delikten arbeiten.  

Tendenz bei den halbstationären Massnahmen:  
Der Jugendliche ist ausserhalb der Institution untergebracht, verstärkte Aussenorientierung. Wichtig 
ist eine fachlich fundierte Einweisungspraxis, da die Unterbringung in Heimen sehr teuer ist. Die Ein-
weisung soll nur dann angeordnet werden, wenn sie notwendig und sinnvoll ist.  

Die ambulanten Massnahmen und die Arbeit mit den Eltern sind auszubauen. Die Eltern werden in die 
Lage versetzt, die Jugendlichen zu betreuen. 
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2. Kapitel: Vorträge & Anhang 

§ 10  Vortrag von Herrn Burkhard Christoph, Jugendstaatsanwalt: 
 

JStG: Die Justiz als Pädagogin und Therapeutin 

I. 1. Strukturen: „Zuständige Behörde“ 

- 5 Jugendgerichte, 2 Justa 
- Personalunion: UR + Urteile + Vollzug (Im Kanton Bern alles in einer Person!) 
- eigener, hoch spezialisierter Sozialdienst! 
- JRPG 1,2 
- Beispiellose Privilegierung (da die Gewaltenteilung unklar ist): 

o Unbeschränkte Mittel (z.B. eigene Wohnung, Ferien, Freizeit) 
o Mach (z.B. Vorführung, Haft, Arrest, Massnahmen) 
o Fachkompetenz (Zusatzausbildung als Familientherapeuten) 
o Sozialprestige 

 

 Jugendstaatsanwaltschaft 

- Nichteintreten, Aufhebungen, Einstellungen: Genehmigungsbehörde 
- Untersuchung: Aufsichtsbehörde mit Weisungsrecht 
- Überweisung: „Coautorin“ der Anklageschrift 
- Beurteilung: Partei, Anklage (In der Untersuchung ist der Jugendstaatsanwalt Aufsichtsbehörde, 

in der Anklage ist er Partei) 
- Alle Strafbefehle: Einspruchsrecht 
- Alle Appellationen des Kantons: Partei 

 

 Herausforderung: Kaum Kontrolle 

- Keine Privatkläger (Geschädigte können sich nicht in das Verfahren einmischen) 
- Keine Öffentlichkeit, keine Medien 
- Wenig Anwälte, kaum Rechtsmittel 
- Unbestimmte Gesetzesartikel, JStG 13, 15, 19 
- Erziehung: Fehlen von gesellschaftlichem Konsens 

 

 Problematische Aspekte 

- Urteile rationaler Kontrolle schwer zugänglich 
- Bedeutung der Person des JGP 
- Straftat(en), rechtliche Qualifikation, Sachverhalt und Verfahren von geringer Bedeutung und 

bisweilen vernachlässigt 
 

 Vorteile: Rasche Eingriffe 

- Haftverfahren ganz in der Hand des JGP 
- JStG 9, 5 

 

II. 2. Strafzumessung bei Jugendgerichten 

- Grosse Unterschiede 
- Versuche mit Tarifen 
- Bestrafungen: Verweis, Busse, persönliche Leistung, Freiheitsentzug 
- Kaum lange Freiheitsstrafen 
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- Versuche, mit Tarifen eine möglichst grosse Standardisierung zu erreichen 
 

 Massnahmebedürftigkeit 

- Parameter z.B. bei Schulabgängern: 
o Delinquenz (sich ein Bild machen von der Tat) 
o Berufliche Integration 
o Suchmittelkonsum (Urinprobe als Beweis des Kiffens) 
o Pädagogisches Milieu (z.B.: Gibt es gemeinsame Mahlzeiten? Die Rolle des Vaters?) 
o Beziehungen 
o Psychische Befindlichkeit 
o Umgang mit Geld 
o Freizeitgestaltung 

 

- Persönliche Betreuung 
o Ziel: Reorganisation der Familie 
o Systematische Familienberatung durch Sozialarbeiter 
o Fokus: Familie (nicht der Jugendliche) 
o Erarbeitung des Vertrauens der Familie! 
o 14-tägliche Sitzungen, ½-jährliche Überprüfung durch den JGP und Neudefinition der 

Ziele 
o Erfolg: ca. 75% 

 

- Erziehungsheim 
o Beispiele einer Indikation: 

� Schulabschluss / keine Ausbildung im Sommer 
� Mutter gibt auf 
� Fortsetzung der Delikte 
� Kooperation mit JP gelingt nicht 

o Heim als Privileg, Kontraindikation: 
� Eltern kooperieren nicht 
� Harte Drogen 
� Fremde Kulturen (ganz schlimm sind Zigeuner ☺ ) 

o Kosten: ca. 100`000.- pro Jahr 
o Erfolg: ca. 40% 

 

- Trends (10 Jahre) 
o Sinken der Durchschnittsalters von früher 17 auf 15 Jahre (Oberstufe) 
o Anteil Mädchen von 14% auf 21% 
o Anteil Ausländer von 19.7% auf 25.1% 
o Chronisches Kiffertum 
o Depressive Sozialisationsverweigerer (junge Männer, die keine Motivation haben) 
o Mündigkeitsalter 18: Wegfall des zivilrechtlichen Kindesschutzes, ambulante Mass-

nahmen können nach dem 18. Geburtstag nicht mehr angeordnet werden 
 

 

§ 11  Roland Stübi und Chantal König, Beobachtungsstation Bolligen 

Es wurden Power-Point Folien verteilt. 
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§ 12  Weitere Statistiken 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/03/04.html 

I. Jugendstrafurteile, nach Kanton 

 
Kanton 2001 2002 2003 2004 2005 
Total 12'767 13'728 13'539 14'343 14'106 
            
Genferseeregion 2'006 1'955 2'007 2'157 2'568 
Genf 507 414 459 462 353 
Wallis 607 580 548 587 779 
Waadt 892 961 1'000 1'108 1'436 
            
Espace Mittelland 2'982 3'793 3'828 3'666 3'500 
Bern 1'611 2'068 2'189 2'042 1'843 
Freiburg 486 465 428 427 529 
Jura 177 177 273 206 237 
Neuenburg 288 401 342 340 365 
Solothurn 420 682 596 651 526 
            
Nordwestschweiz 2'100 2'072 1'887 2'021 1'840 
Aargau 1'232 1'264 1'079 1'203 912 
Basel-Landschaft 413 408 447 401 401 
Basel-Stadt 455 400 361 417 527 
            
Zürich 2'353 2'452 2'563 2'876 2'915 
            
Ostschweiz 1'702 1'741 1'626 1'941 1'654 
Appenzell A. Rh. 116 153 140 154 158 
Appenzell I. Rh. 16 28 41 21 21 
Glarus 69 55 62 102 82 
Graubünden 318 200 192 376 283 
St. Gallen 656 737 561 667 637 
Schaffhausen 160 141 168 196 165 
Thurgau 367 427 462 425 308 
            
Zentralschweiz 1'215 1'260 1'215 1'217 1'224 
Luzern 737 774 798 794 740 
Nidwalden 79 79 68 61 93 
Obwalden 63 21 62 38 46 
Schwyz 194 196 111 145 151 
Uri 40 52 24 48 23 
Zug 102 138 152 131 171 
            
Tessin 409 455 413 465 405 
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II. Jugendstrafurteile, nach Sanktion 

Sanktionsart* 2001 2002 2003 2004 2005 
Insgesamt 12'767 13'728 13'539 14'343 14'106 
            
Erziehungshilfe 297 310 350 414 354 
Geeignete Familie 16 14 22 18 13 
Erziehungsheim 169 145 168 160 154 
Besondere Behandlung 87 116 81 90 78 
Verweis 3'883 4'104 3'632 3'714 3'461 
Arbeitsleistung 3'860 3'836 4'069 4'607 4'874 

Schularrest 11 13 6 5 
Busse bedingt 479 570 558 565 638 
Busse unbedingt 2'288 2'616 2'454 2'411 2'328 
Einschliessung bedingt 638 873 905 1'016 775 
davon bis 30 Tage 534 740 783 873 681 
Einschliessung unbedingt 211 296 308 326 296 
davon bis 30 Tage 149 232 245 275 244 
Aufschub der Sanktion 137 112 147 150 143 
Absehen von Massnahme oder Strafe 761 849 969 1'031 1'129 
            
* In einem Urteil  können mehrere Sanktionen erwähnt werden. 
 

 


